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DIE CONFORMITAS SENTENTIARUM 

Zur Gleichwertigkeit formell nicht konformer Urteile 

Von K a r l - T h e o d o r G e r i n g e r 

I. Das Problem 

Obwohl Urteile in Personenstandssachen niemals in endgültige 
Rechtskraft erwachsen (c. 1903), so daß derartige Verfahren grund
sätzlich jederzeit wiederaufgenommen werden können, kommt der 
Frage, unter welchen Voraussetzungen die Urteile zweier Instanzen als 
konform anzusehen sind, unübersehbare Bedeutung zu. Denn das Vor
liegen gleichlautender Urteile bedeutet einerseits, daß eine weitere 
Berufung nur noch in besonderen Ausnahmefällen möglich ist (Art. 217 
§ 2 EPO) andererseits gewinnen die Parteien, wenn es sich um af
firmative Urteile handelt, ihre Eheschließungsfreiheit wieder (Art. 220 
EPO). 

Daß ein Gesetz, das eine Erschwerung des Rechtsmittelweges vor
sieht, die freie Rechtsausübung einschränkt und daher nach strengen 
Interpretationsregeln auszulegen ist (c. 19), dürfte evident sein. Daher 
kann eine Konformitätserklärung nur für solche Urteile abgegeben 
werden, die in den wesentlichen Urteilsbestandteilen übereinstimmen. 
Wenn aber diese Übereinstimmung gegeben ist, dann m ü s s e n die 
Urteile für konform erklärt werden. Geschieht dies nämlich nicht, wird 
— im Falle zweier affirmativer Urteile — den Parteien das Eheschlie
ßungsrecht vorenthalten, so daß sie nach c. 1069 § 2 in ihrer Ehe
schließungsfreiheit behindert sind 2. Auch dies ist eine Beeinträchti
gung der freien Rechtsausübung und unterliegt der strikten Inter
pretation. 

Somit ergibt sich, daß die Feststellung sowohl der Konformität wie 
unter Umständen auch der Nichtkonformität nach strengen Kriterien 
erfolgen muß. Nun ist bis vor kurzem klar gewesen, daß von kon
formen Urteilen nur dann gesprochen werden könne, wenn beide 

1 Diese Einschränkung gilt nicht für den Ehebandsverteidiger, der auch 
gegen das zweite affirmative Urteil Berufung einlegen kann (Art. 221 § 1 EPO); 
betroffen ist der Bandanwalt davon aber dann, wenn das Berufungsgericht das 
erstinstanzliche Urteil nicht wieder durch Urteil, sondern durch Dekret be
stätigt hat (MP Caus. Matr. IX § 1: AAS 63, 1971, 445 [AfkKR 140, 1971, 149]). 
Für eine private Prozeßpartei gilt, auch wenn sie für die Gültigkeit der Ehe 
streitet, stets Art. 217 § 2 EPO. 

2 Das „legitime" in c 1069 § 2 weist darauf hin, daß die Nichtigkeit einer 
Vorehe in gesetzmäßiger Weise festgestellt worden sein muß, d. h. durch zwei 
übereinstimmende Urteile. 
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hinsichtlich derselben Ehe denselben Ehenichtigkeitsgrund überein
stimmend feststellen oder nicht feststellen 3 ; für unerheblich hielt man 
nur, ob die Urteile auch aus denselben Gründen zum selben Ergebnis 
gekommen sind 4 . Um so mehr mußte es überraschen, daß die Römi
sche Rota seit 1971 ganz offiziell dazu übergegangen ist, auch solche 
Urteile für konform zu erklären, die nicht im Rechtsgrund, sondern in 
den bewiesenen Tatsachen übereinstimmen5. 

Nun ist gewiß zuzugeben, daß es Sachverhalte gibt, die verschie
denen Rechtsgründen zugeordnet werden könnten, so daß es mitunter 
fast eine Geschmacksfrage ist, welchen Ehenichtigkeitsgrund man 
heranzieht. Vor allem als Mitglied eines Berufungsgerichtes fragt man 
sich beim Studium des erstinstanzlichen Aktes manchmal, weshalb 
das Urteil nicht aus einem anderen Grund gefällt worden ist, so daß 
man versucht ist, es einfach zu bestätigen, weil man von der Nichtig
keit der Ehe überzeugt ist, wenn auch aufgrund einer anderen Norm6. 
Das Bestreben, die strengen Kriterien der formellen Urteilskonformität 
zu durchbrechen, ist daher nur zu verständlich, und nicht zu verkennen 
ist auch das pastorale Anliegen, das hinter diesen Tendenzen zu 
stehen scheint. 

Auf der anderen Seite muß aber doch betont werden, daß auch das 
formelle Prozeßrecht der Wahrheit und Gerechtigkeit dient. Und über
dies muß man wohl auch darauf aufmerksam machen, daß die Zu
ordnung desselben Sachverhaltes zu verschiedenen Rechtsgründen 
mitunter damit zu erklären ist, daß sich dieser Sachverhalt so ver
schwommen darstellt, daß es überhaupt zweifelhaft ist, ob er rechtlich 
relevant ist. 

Immerhin stehen wir aber vor der Tatsache, daß das Höchstgericht 
der Kirche die traditionelle Auffassung über die Urteilskonformität 

3 Diese Auffassung wird auch im jüngsten Lehrbuch des Kirchenrechts mit 
großer Selbstverständlichkeit vertreten: H. F l a t t e n , Die Eheverfahren: 
Grundriß des nachkonziliaren Kirchen rechts. Hrsg. v. J. Listi u. a.t Regensburg 
1980, 808. 

4 SRR 16. 3. 1957 c. Pasquazi, n. 5 vol. 49 p. 202; SRR 30. 5. 1959 c Heard, 
η. 2 vol. 51 p. 309; SRR 27. 1. 1964 c. Brennan, n. 3 vol. 56 p. 39. 

5 L'Attività della Santa Sede nel 1971. Pubblicazione non ufficiale, Vatikan 
1971,712 s. 

6 A-5423 vom 11.3. 1977 (so — mit Aktenzahl und Datum — zitieren wir die 
Wiener Urteile, wobei A für Appellationssache steht) hat ein erstinstanzliches 
Urteil aus dem Rechtsgrund Ausschluß der Unauflöslichkeit bestätigt, obwohl 
es dafür keinen direkten Beweis sah: „Der Berufungssenat hält . . . für er
wiesen, daß diese Ehe wegen Totalsimulation . . . ungültig ist. Daraus ergibt 
sich die weitere Überlegung, daß jemand, der nur zum Schein heiratet, implizit 
die Absicht hat, diese Scheinehe wieder aufzugeben. . . . Durch den direkten 
Beweis der Totalsimulation wird also indirekt auch der Ausschluß der Unauf
löslichkeit bewiesen." 
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verlassen hat und nun auch von äquivalent konformen Urteilen spricht. 
Um so drängender stellt sich die Frage, was man unter der äquivalen
ten Urteilskonformität zu verstehen hat und nach welchen Kriterien 
sie zu bemessen ist. Dies ist nicht möglich, ohne zuvor die für die 
formelle Urteilskoitformität geltenden Prinzipien zu untersuchen, da 
es ja irgendwo einen Berührungspunkt geben muß, der die Äquivalenz 
konstituiert. 

II. Die formelle Urteilskonformität 

Befragt man das Gesetz, worin zwei Urteile übereinstimmen müs
sen, um als einander konform angesehen werden zu können, muß 
man überraschenderweise feststellen, daß es darüber keinen hin
reichenden Aufschluß gibt. Denn die unmittelbar einschlägigen Nor
men, die die rechtlichen Konsequenzen der Urteilskonformität angeben, 
sprechen nur von einer duplex sententia conformis (Art. 217 § 2 EPO) 
bzw. von einer secunda sententia, quae matrimonii nullitatem confir-
maverlt (Art. 220 EPO). Daraus könnte der Eindruck entstehen, daß 
es überhaupt nur darauf ankomme, daß zweimal im gleichen Sinn 
über die Nichtigkeit der Ehe entschieden wurde, und daß es völlig 
unerheblich sei, zu welchem konkreten Rechtsgrund die Urteile jeweils 
ergangen sind. Dieser Eindruck trügt jedoch. 

1. D i e Ü b e r e i n s t i m m u n g im R e c h t s g r u n d 

Zwar gibt auch die Legaldefinition des Begriffes Urteil, daß es sich 
nämlich dabei um eine Entscheidung über eine causa a litigantibus 
proposita handle (Art. 196 § 1 EPO), noch keine direkte Auskunft dar
über, ob diese causa durch die Angabe eines bestimmten Rechts
grundes spezifiziert sein muß; immerhin findet sich hier aber der Hin
weis auf das Vorbringen der Prozeßparteien. Nun sagt aber Art. 55 
§ 2 EPO bereits vom ersten Parteienvortrag, nämlich von der Klage, 
daß diese nicht nur ganz allgemein die Bitte um Feststellung der Ehe
nichtigkeit zu enthalten habe, sondern auch ein konkretes „obiectum 
controversiae"; und Art. 57, 2° EPO verlangt sogar expressis verbis, 
daß die Klageschrift jenen Rechtsgrund anzugeben habe, der die 
Nichtigkeit der Ehe verursacht haben soll. Das ist gewiß nicht so zu 
verstehen, daß die Klage auch die heranzuziehende Rechtsnorm an
zugeben hätte oder daß der Rechtsgrund in kanonistisch korrekter 
Terminologie benannt werden müßte, — damit wären die Parteien in 
der Regel überfordert. Aber aus dem Sachvortrag der Klage muß 
zumindest hervorgehen, daß ein bestimmter Ehenichtigkeitsgrund 
vorliegen könnte; andernfalls müßte die Klage ja a limine abgewiesen 
werden (Art. 64 EPO). Damit ist zunächst hinsichtlich des erstinstanz-
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liehen Urteils klar, daß es über das Vorhandensein eines konkreten 
Ehenichtigkeitsgrundes zu entscheiden hat. 

Daß die Entscheidung über einen bestimmten Rechtsgrund dem 
Urteil wesentlich ist, ergibt sich aber auch aus jener Norm, nach der 
ein Gericht in derselben Ehesache nur einmal tätig werden kann; hat 
es ein gültiges Urteil gefällt, kann dieses nur noch in der höheren 
Instanz überprüft werden (Art. 218 § 1 EPO). Dieselbe Ehesache liegt 
aber nur dann vor, wenn es um die Nichtigkeit nicht nur derselben 
Ehe, sondern auch um dasselbe caput nullitatis geht (§ 2). Wird die 
Gültigkeit der Ehe aus einem anderen Rechtsgrund bestritten, kann 
wieder das erstinstanzliche Gericht darüber befinden, weil eben zu 
dem neuen Nichtigkeitsgrund noch kein Urteil ergangen ist. 

Man sieht also, daß der Gesetzgeber unter Urteil immer eine Ent
scheidung über einen bestimmten Rechtsgrund versteht. Das gilt 
selbstverständlich auch für das Urteii eines Berufungsgerichtes, dessen 
Aufgabe überdies keineswegs darin besteht, das vorinstanzliche Urteil 
schlechthin zu überprüfen; dieses kann vielmehr nur hinsichtlich jener 
Rechtsgründe bestätigt oder aufgehoben werden, gegen die sich die 
Berufung richtet (c. 1887 § 3) 7. 

Somit kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Entscheidung 
über einen bestimmten Ehenichtigkeitsgrund integrierender Bestand
teil des Ehenichtigkeitsurteils ist. Als formell konform können daher 
nur solche Urteile gelten, die nicht nur in der Feststellung der Nichtig
keit der Ehe übereinstimmen, sondern auch in der Feststellung des 
diese verursachenden Rechtsgrundes8. 

Nun ist aber nicht zu übersehen, daß gerade die Rota die Prozeß
frage sehr allgemein zu formulieren und ebenso allgemein zu beant
worten pflegt9; den für den Spruch entscheidenden Rechtsgrund erfährt 
man in der Regel nur aus der Urteilsbegründung. Diese Praxis hat 
einmal einen Rotaladvokaten auf die Idee gebracht, die formelle Kon
formität zweier Urteile zu behaupten, obwohl diese die Nichtigkeit der 
Ehe aus einem je anderen Grund festgestellt haben; die unterschied
lichen Urteilsgründe stünden der Konformität im Spruch nicht im 
Wege. Natürlich wird dem entgegengehalten, daß es immer um die 
Nichtigkeit der Ehe „in casu" gehe; dies impliziere, daß die Rotal-
urteile zu jenem caput nullitatis ergehen, mit dem sich das durch die 

7 Wird erst in der Berufungsinstanz zusätzlich ein neuer Rechtsgrund ein
geführt, judiziert sie darüber als erstinstanzliches Gericht (Art. 219 § 2 EPO). 

8 Dasselbe gilt natürlich auch für negative Urteile. 
9 Die Frage „An constet de matrimonii nullitate, in casu?" wird im Spruch 

mit „Affirmative" bzw. „Negative" oder mit „(non) constare de matrimonii nulli
tate, in casu" beantwortet. 
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Berufung angegriffene Urteil befaßt hat 1 0. Dem muß man zustimmen, 
wenngleich die Rota nicht immer dieser Interpretation des „in casu" 
Rechnung getragen hat 1 1. Entscheidend kann diese formelle Argu
mentation aber nicht sein. 

Wenn nämlich gesagt wird, die Konformität der Urteile hänge nur 
von der Obereinstimmung im Spruch, nicht jedoch von den Urteils
gründen ab, muß man vielmehr sehr darauf achten, was mit „Urteils-
gründe" gemeint ist. Denn auch dann, wenn der für das Urteil ent
scheidende Rechtsgrund nur aus der Begründung erhebbar ist, ist er 
nicht nur Motiv für den Spruch, sondern sein unmittelbarer Gegen
stand. Das obiectum controversiae ist aber nicht Element der Urteils
begründung, sondern des Tenors selbst. Daher kann von einer for
mellen Konformität der Urteile nicht die Rede sein, wenn sich die 
Übereinstimmung nicht auch auf denselben Rechtsgrund bezieht. Rich
tig ist indessen, daß es der Konformität nicht schadet, wenn dieser 
Rechtsgrund im Tenor nicht ausdrücklich genannt wird 1 2 . 

2. D i e Ü b e r e i n s t i m m u n g in d e n U r t e i l s p r ä m i s s e n 

Zum Wesen des Urteils gehört nicht nur, daß es eine bestimmte 
Frage entscheidet; der Spruch muß außerdem die logische Konklusion 
in einem Syllogismus sein, dessen Prämissen Gesetz und Sachverhalt 
sind 1 3 . Ein Urteil, das dem nicht entspräche, wäre kein Urteil, sondern 

1 0 SRR 17. 3. 1971 c. Pinto, n. 1: Per 62 (1973) 225-231, 227. 
1 1 Siehe unten S. 458 mit Anm. 85-88. Der Nichtigkeitsgrund Amentia 

wurde erst vor der Rota geltend gemacht (SRR vol. 30 n. 1 p. 23). Trotzdem 
erklärt sie die Ehe „in casu" für nichtig (n. 25 p. 37). 

1 2 Einschränkend dazu ist zu bemerken, daß in diesem Fall aus dem Ge
samturteil, d. h. praktisch aus der Urteilsbegründung, zweifelsfrei hervorgehen 
muß, daß der Spruch jeweils zum selben Rechtsgrund ergangen ist. Wäre dies 
nicht der Fall, könnte eine Konformität zumindest nicht festgestellt werden, 
da offenbliebe, ob die Urteile wirklich dieselbe Prozeßfrage beantworten. 
Außerdem wäre ein solches Urteil wohl unheilbar nichtig, da die Entscheidung 
über einen bestimmten Gegenstand dem Urteil wesentlich ist (vgl. c. 1680 § 1). 
So hat A-5423 vom 16. 3. 1976 das Urteil der Vorinstanz für nichtig erklärt, weil 
nicht klar war, zu welchem der zahlreichen Ehenichtigkeitsgründe, die im Pro
zeß zur Sprache gekommen sind, es gefällt wurde. Eine genaue Analyse des 
erstinstanzlichen Verfahrens hatte nämlich ergeben, „daß weder der Anwalt 
der Anzeigerin noch der Bandanwalt noch auch die Richter . . . wußten, aus 
welchem Grund dieser Prozeß eigentlich geführt wurde." 

1 3 Dies wird namentlich von zivilen Juristen (z. B. E. S c h η e i d e r, Recht 
und Gesetz — die Welt der Juristen. Eine Darstellung juristischer Grundbe
griffe und eine Einführung in das juristische Denken für Laien [Goldmanns 
Gelbe Taschenbücher 2728], München 1971, 91-96) vielfach bestritten. Wir 
räumen nun durchaus ein, daß in das richterliche Urteil auch sehr viel Sub
jektives einfließt, das logisch nicht greifbar ist. Namentlich die Frage, ob eine 
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ein Willkürakt. Da aber der Syllogismus, der schließlich zum Urteils
spruch führt, eine untrennbare Einheit ist, können Urteile, die zwar 
zum selben Schluß kommen, doch dabei von je verschiedenen Prä
missen ausgehen, nicht als konform gelten. 

Bei zwei affirmativen Urteilen zum selben Rechtsgrund kann es 
diesbezüglich keine Probleme geben. Denn die Übereinstimmung im 
Rechtsgrund besagt bereits, daß beiden Urteilen dieselbe rechtiiche 
Prämisse zugrunde liegt; und die Übereinstimmung in der Konklusion 
setzt voraus, daß sie auch von derselben tatsächlichen Prämisse aus
gehen, d. h. von einem bewiesenen Sachverhalt, auf den die vom 
Gesetz festgelegten Tatbestandsmerkmale zutreffen. Bei negativen 
Urteilen ist es jedoch möglich, daß sie aufgrund unterschiedlicher 
Prämissen zur selben Konklusion gelangt sind. 

Ein Beispiel aus der Rotai Judikatur soll dies verdeutlichen: 
Das erstinstanzliche Urteil hatte auf Nichtigkeit der Ehe wegen Furcht 
und Zwang erkannt, wurde jedoch in zweiter Instanz aufgehoben, und 
dies mit der Begründung, daß zwar der bewiesene Sachverhalt dem 
in c. 1087 § 1 festgelegten Tatbestand voll entspreche, diese Norm 
aber im konkreten Fall nicht anwendbar sei, da es sich um die Ehe 
von Nichtkatholiken handle, deren Taufe äußerst zweifelhaft sei 1 4 . 

bestimmte Tatsache bewiesen ist und, wenn sie bewiesen ist, wie sie zu bewer
ten ist, kann nicht nach rein logischen Kriterien beantwortet werden. Wenn 
jedoch das Gesetz bei Vorliegen eines bestimmten Tatbestandes die Nichtig
keit der Ehe vorsieht und wenn der Richter einen Sachverhalt, der alle ge
setzlichen Tatbestandsmerkmale aufweist, — zugegebenermaßen subjektiv — 
für bewiesen hält, dann muß er mit logischer Notwendigkeit auf Nichtigkeit der 
Ehe erkennen. — Vgl. dazu auch K.-Th. G e r i n g e r , Die freie Beweiswürdi
gung im Kollegialgericht: Convivium utriusque iuris. Alexander Dordett zum 
60. Geburtstag. Hrsg. v. A. Scheuermann u. a., Wien 1976, 285-300, wo wir uns 
mit der Schwierigkeit auseinandersetzen, ein logisch begründbares Urteil zu 
finden, wenn mehrere Personen daran beteiligt sind. 

1 4 Diese Argumentation unterstellt, daß c. 1087 ein rein positives Gesetz 
sei (vgl. auch SRR 13. 5. 1921 c. Prior, n. 2 vol. 13 p. 101: „ . . . invalidus tarnen 
est, quia ab Ecclesia irritatur . . . " ) , an das Ungetaufte nach c. 12 nicht ge
bunden seien. Demgegenüber vertritt P. G a s p a r r i , Tractatus canonicus de 
Matrimonio II, Vatikan 41932, 53, n. 841, die Auffassung, daß dieser Ehenichtig
keitsgrund ein naturrechtliches Fundament habe (ebenso schon SC Off., Instr. 
vom 15. 2. 1901: CICFont IV 531, n. 1250); positivrechtlich sei nur die Ausfor
mung der Norm. Dem ist an sich zweifellos zuzustimmen. Darüber hinaus
gehend ist aber festzuhalten, daß der positive Gesetzgeber ohnehin nicht mehr 
an Eheschließungsfreiheit verlangt als das Naturrecht. Denn schon dieses 
verbietet jede ungerechte Freiheitsverletzung (SRR 30. 7. 1949 c. Wynen, n. 2 
vol. 41 p. 441), und vor allem garantiert es die freie Standes- und Gattenwahl 
(SRR 9. 3. 1943 c. Wynen, n. 2 vol. 35 p. 177), die bei schwerer und ausweg
loser Furcht sicher nicht mehr gegeben ist. Man könnte zwar einwenden: Dar
aus folge noch nicht, daß der erzwungene Akt naturrechtlich nichtig sei; nach 
dem Naturrecht wäre bereits die Möglichkeit der Wiederherstellung des status 
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Dieses negative Urteil wurde von einem Senat der Rota in dritter 
Instanz bestätigt, allerdings aufgrund völlig gegenteiliger Urteils
prämissen. Hinsichtlich der rechtlichen Urteilsprämisse schließt man 
sich zwar der äußerst fragwürdigen Auffassung an, daß c. 1087 für die 
Ungetauften nicht gelte; auf die in Rede stehende Ehe sei diese Norm 
aber trotzdem anzuwenden, da die Taufe ja bloß zweifelhaft sei, so 
daß man bis zum Erweis des Gegenteils davon auszugehen habe, 
daß es sich um eine christliche Ehe handle (c. 1070 § 2) 1 5 . Die Be
stätigung des negativen Spruchs der Vorinstanz ergab sich aber 
daraus, daß dieser auch in der tatsächlichen Urteilsprämisse wider
sprochen wurde, da man eine eheirritierende Furcht nicht für bewiesen 
hielt 1 6. 

Die beiden Urteile stimmen also darin überein, daß die Nichtigkeit 
der Ehe wegen Metus nicht feststehe; sie kommen zur selben Kon
klusion. Hinge nun die Konformität nur von der Übereinstimmung im 
Tenor ab, müßte man paradoxerweise von gleichlautenden Urteilen 
sprechen, obwohl sie einander sowohl in tatsächlicher wie auch in 
rechtlicher Hinsicht widersprechen. Daß dieses Verständnis von Ur
teilskonformität nicht überzeugen kann, ist wohl evident. So hat denn 
auch ein viertinstanzlicher Senat der Rota die Vorfrage, ob eine wei
tere Berufung ohne neue Beweise zulässig sei, mit der Begründung 
bejaht, daß die beiden negativen Urteile nicht konform seien, obwohl 
sie im Ergebnis übereinstimmen 1 1 . Und tatsächlich wäre es nicht recht 
verständlich, wenn man den Rechtsmittelweg für praktisch beendet 
hielte, obwohl jeweils nur e i n Urteil die Rechtserheblichkeit des 
Sachverhaltes und die Anwendbarkeit der Rechtsnorm bestreitet. 

Daher ist festzuhalten, daß auch die Urteilsprämissen nicht zu jenen 
Urteilsgründen zu zählen sind, auf die es bei der Bemessung der 
Urteilskonformität nicht ankommt. Wieder ist zu sagen, daß auch die 
Prämissen nicht bloß Motiv des Spruches sind; sie sind vielmehr sein 
logisches Fundament, ohne das er nicht existieren kann. Eine for
melle Urteilskonformität kann daher nur dann vorliegen, wenn die 
Urteile denselben Schluß aus denselben Prämissen ziehen. 

quo ante ein ausreichender Schutz gegen naturrechtswidrige Freiheitsbe
schränkungen. Dies kann jedoch nur hinsichtlich solcher Akte gesagt werden, 
die ihrer Natur nach aufhebbar sind (vgl. c. 103 § 2), nicht aber für die er
zwungene Eheschließung, da die Ehe auch der Ungetauften unauflöslich ist 
(c. 1013 § 2). Einen wirksamen Schutz gegen einen naturrechtswidrigen Zwang 
zur Ehe bietet nur die Nichtigkeitssanktion, die daher ebenfalls als eine 
Forderung des Naturrechts anzusehen ist. Aus diesem Grund gilt c. 1087 ohne 
Zweifel auch für die Ehen der Ungetauften. 

1 5 SRR 20. 10. 1960 c. Pasquazi, n. 3 vol. 52 p. 440. 
1 6 Ebd. n. 5 p. 441. 
1 7 SRR 15. 6. 1964 c. Anne, n. 1 vol. 56 p. 484. 
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3. D i e O b e r e i n s t i m m u n g in d e n T a t b e s t a n d s 
m e r k m a l e n 

Wenn dies so ist, müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. 
Was nämlich die tatsächliche Urteilsprämisse betrifft, genügt das 
bisher Gesagte nur für jene Ehenichtigkeitsgründe, die durch ein 
einziges Tatbestandsmerkmai gekennzeichnet sind, so daß die Ehe 
ungültig oder gültig ist, je nachdem, ob dieses Merkmal verwirklicht 
ist oder nicht; die aus dem bewiesenen Sachverhalt gewonnene Prä
misse besteht also aus einer einzigen Tatsache18. 

Es gibt aber auch Nichtigkeitsgründe mit einer Mehrzahl von Tat
bestandsmerkmalen, die nur insgesamt, wenn sie kumulativ verwirk
licht sind, die Ungültigkeit der Ehe verursachen 1 9 . Hier stellt sich die 
Frage, ob die Urteile, wenn sie als konform gelten sollen, in jedem 
einzelnen Tatbestandsmerkmal übereinstimmen müssen oder nicht. 

Aus unseren Überlegungen können wir wieder die übereinstimmen
den affirmativen Urteile ausscheiden; denn sie können ja nur deshalb 
affirmativ sein, weil sie von der Verwirklichung aller Tatbestands
merkmale ausgehen. Bei negativen Urteilen jedoch kann sich ergeben, 
daß sie jeweils ein anderes Tatbestandsmerkmal für unbewiesen hal
ten, während die anderen Merkmale akzeptiert werden. Insgesamt 
kommen beide Urteile zu der Prämisse, daß ein rechtserheblicher 
Sachverhalt nicht bewiesen sei, so daß sie auch im negativen Spruch 
übereinstimmen. Kann man aber wirklich zwei Urteile etwa in einem 
Impotenzverfahren für konform halten, deren eines wohl die Anteze-
denz, nicht aber die Perpetuität für bewiesen hält, während das andere 
umgekehrt die Unheilbarkeit bejaht, aber die Vorgängigkeit verneint? 
Die entscheidende Frage scheint daher zu sein, wie die tatsächliche 
Urteilsprämisse jeweils aussieht. Man kann natürlich ganz global 
formulieren, daß eine Impotenz im kanonischen Sinn nicht vorliege. 
Das ist unschädlich, wenn das Urteil sowohl die Vorgängigkeit wie 
auch die Unheilbarkeit verneint. Hält es aber die Antezedenz für 
bewiesen und nur die Perpetuität für unbewiesen, dann stimmt zwar 
auch, daß eine Impotenz im kanonischen Sinn nicht vorliege. Prämisse 
der negativen Konklusion kann aber nicht die positive Feststellung 
der Antezedenz sein, sondern nur die negative Aussage über die 
Unheilbarkeit; ausschließlich auf sie stützt sich das Urteil. Damit wird 
aber sofort deutlich, daß die beiden negativen Urteile unseres Bei
spiels aufgrund einer jeweils anderen tatsächlichen Prämisse zum 
selben Schluß gekommen sind; sie sind daher nicht konform. 

1 8 So genügt bei c. 1086 § 2 der Nachweis des positiven Willensaktes; 
dieser allein bewirkt, daß eine Ehe nicht zustande kommt. 

1 9 Dazu zählen etwa die Impotenz (c. 1068 § 1), Furcht und Zwang (c. 1087 
§ 1) und die Nichterfüllung einer Bedingung (c. 1092). 
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Dies trifft übrigens auch dann zu, wenn sich ein Urteil damit be
gnügt, ein einziges Tatbestandsmerkmal zu behandeln und als nicht 
vorhanden darzutun. Es ist ja ein an sich sehr gesunder Grundsatz 
der Judikatur, daß im Urteil nicht mehr begründet werden soll, als 
unbedingt notwendig ist. Und für die Schlüssigkeit eines negativen 
Urteils reicht durchaus die Negation eines einzigen Tatbestandsmerk
males aus; ob die anderen Merkmale verwirklicht sind oder nicht, 
ist unerheblich. Das Fehlen einer Stellungnahme ist aber nicht das
selbe wie eine negative Stellungnahme. Wenn daher das Berufungs
gericht das in erster Instanz negierte Tatbestandsmerkmal bejaht, aber 
ein anderes verneint, so daß es ebenfalls zu einem negativen Spruch 
kommt, sind die beiden Urteile keineswegs konform. Es ist zwar 
möglich, daß die Vorinstanz das zweite Merkmal ebenfalls verneint 
hätte, wenn sie darauf eingegangen wäre. Tatsächlich hat sie dies 
aber nicht getan, so daß auch von einer Übereinstimmung der Urteile 
in dieser Prämisse keine Rede sein kann. 

Wir halten also fest, daß die tatsächliche Urteilsprämisse, auch 
wenn sie allgemein formuliert ist, immer eine Aussage über den rechts-
erheb/ichen Sachverhalt sein muß, insofern er durch konkrete Tat
bestandsmerkmale gekennzeichnet ist. Von diesen zu unterscheiden 
sind die beweisbedürftigen Einzeltatsachen, von denen nicht die Gül
tigkeit der Ehe abhängt, sondern allenfalls die Erkennbarkeit ihrer 
Nichtigkeit. 

So ist ohne weiteres einsichtig, daß man in einem Furchtprozeß 
kaum jemals zu einem affirmativen Urteil kommen kann, wenn nicht 
das argumentum aversionis beigebracht wird. Trotzdem ist die Aver
sion nicht Tatbestandsmerkmal des Ehenichtigkeitsgrundes Furcht 
und Zwang, zumal sie auch im Gesetz nicht erwähnt wird. Auf den 
Gesetzeswortlaut allein kann man sich aber nicht immer verlassen. 
So hat einmal ein Rotalanwalt die Konformität zweier negativer Urteile 
bestritten, weil eines damit begründet wurde, daß die Bedingung 
widerrufen worden sei, während das andere die Setzung der Bedin
gung überhaupt in Abrede stellte2 0. Tatsächlich spricht c. 1092 von 
der „conditio semel apposita et non revocata". Daraus scheint der 
Anwalt gefolgert zu haben, daß die Setzung und die Fortdauer der 
Bedingung zwei verschiedene Tatbestandsmerkmale sind. Und das 
ist ein Irrtum. Entscheidend ist nämlich nur die Bedingtheit des Ehe
willens; sie ist Tatbestandsmerkmal. Daß die Bedingung einmal gesetzt 
werden mußte und nicht widerrufen wurde, ist die selbstverständliche 
Voraussetzung dafür, daß von einem bedingten Ehewillen gesprochen 

2 0 SRR 25. 1. 1962 c. Mattioli, η. 1 vol. 54 p. 8 s. - Die Rota ging auf das 
Problem nur indirekt ein, indem sie dem Subsidiarantrag auf nova audientia 
stattgab (vgl. SRR 7. 6. 1961 c. Canals, η. 1 vol. 53 p. 305). 
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werden kann. Das wäre auch dann der Fall, wenn das Gesetz schlicht 
von einer „conditio" spräche und auf das „semel apposita et non 
revocata" verzichtete. Und darin stimmen die beiden Urteile überein, 
daß der Ehewille nicht bedingt gewesen ist; sie sind daher in diesem 
Punkt konform. Anders wäre die Sache, wenn ein Urteil die Setzung 
oder Fortdauer der Bedingung verneint und das andere diese zwar 
zugestanden, aber die Nichterfüllung bestritten hätte. In diesem Fall 
wären die tatsächlichen Urteilsprämissen Aussagen über ein jeweils 
anderes Tatbestandsmerkmal, so daß die Urteile nicht konform wären. 

4. D i e V e r s c h i e d e n h e i t in d e r U r t e i l s b e g r ü n d u n g 

Damit stellt sich die Frage, worin sich die Urteilsgründe unter
scheiden können, ohne daß die formelle Konformität der Urteile in 
Zweifel zu ziehen wäre. Unsere Antwort ist, daß alle jene Verschieden-
heiten unerheblich sind, die auftreten, ehe es zur Formulierung der 
tatsächlichen Urteilsprämisse kommt. Diese wird nämlich nicht nur 
aufgrund logischer Konklusionen gewonnen, wenngleich die Denk
gesetze natürlich auch in diesem Stadium der Urteilsbildung zu be
achten sind. Die richterliche Urteilsbildung ist aber ein sehr kom
plexer Vorgang, bei dem die subjektive Wertung und Einschätzung 
von Einzelfakten und formellen Beweismitteln oft eine größere Rolle 
spielt als die reine Logik. So kann ein Gericht den Beweis auf andere 
Zeugen und Indizien gründen als das andere; trotzdem können beide 
Gerichte den Beweis für erbracht oder nicht erbracht halten, weil sie 
aus zwar verschiedenen Quellen zu inhaltlich doch gleichen Ergebnis
sen kommen. 

Zum Wesen des Urteils gehört aber nur der Spruch mit seinen Prä
missen. Wie man die Prämissen gefunden hat, ist gleichgültig, weil 
davon nicht die Logik des Spruches abhängt. Daher kann auch die 
Konformität der Urteile nur daran gemessen werden, ob sie im Wesent
lichen, d. h. im Syllogismus, übereinstimmen. 

III. Die Abweichungen in der Rotaljudikatur 

Wenn die Rota in ihrem Tätigkeitsbericht für das Jahr 1971 mitteilt, 
daß sie eine formelle Konformität der Urteile nicht mehr für unbedingt 
erforderlich halte, muß zunächst festgestellt werden, daß diese Auf
fassung nicht ganz so neu ist, wie dies zunächst klingen mag. Die 
ihr entsprechende Praxis reicht bis in die vorkodikarische Zeit zurück 2 1 

2 1 SRR 30. 4. 1913 c. Many, vol. 5: Das erstinstanzliche Urteil hatte das 
völlige Fehlen des Konsenses festgestellt, zugleich aber betont, daß, wenn 
doch einer vorhanden gewesen wäre, er wegen Metus nichtig wäre (n. 1 p. 284). 
Die Rota bestreitet zwar den Konsensmangel (n. 5 p. 286), räumt aber ein, 
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und ist seither zwar selten, aber doch mit einer gewissen Kontinuität 
geübt worden. Bis zum Jahre 1970 haben wir - ohne den Anspruch 
auf Vollständigkeit erheben zu wollen - weitere 20 Rotalurteile ge
funden, die für die Erörterung unseres Problems heranzuziehen sind. 
In vier dieser Fälle hat die Rota allerdings gar nicht erst versucht, 
dem traditionellen Konformitätsbegriff auszuweichen; in der Erkennt
nis, daß die Urteile formell nicht übereinstimmen, hat sie die Voll
streckbarkeitserklärung durch eine Dispens von der Pflichtberufung 
erreicht22. Da die Berufungspflicht des Bandanwaltes auf einer bloß 
positivrechtlichen Vorschrift beruht, ist dies eine völlig unbedenkliche 
Vorgehensweise23. 

Auffallend oft hat aber die Rota ihr Urteil für vollstreckbar erklärt, 
obwohl sie sich nicht auf den von der Vorinstanz festgestellten Rechts
grund stützte 2 4; der Mangel der formellen Urteilskonformität wurde 
stillschweigend einfach übersehen. In zwei Fällen hat die Rota zwar 
einen anderen Rechtsgrund für entscheidend gehalten; um aber die 
Konformität mit dem Urteil der Vorinstanz zu retten, stützt man sich 
formell ebenfalls auf den von dieser festgestellten Nichtigkeitsgrund25. 
Und als einmal ein Senat der Rota zu dieser Selbstbeschränkung of
fenbar nicht bereit war, verzichtete der Bandanwalt von sich aus auf 
die Pflichtberufung2e. 

daß der Nachweis der Furcht für die Nichtigkeitserklärung der Ehe genüge 
(n. 6 p. 287). Obwohl in erster Instanz zu Metus kein förmlicher Spruch gefällt 
wurde, stützt die Rota ihr affirmatives Urteil auf diesen Rechtsgrund und er
klärt es für vollstreckbar („Sententia facta est executiva") (n. 18 p. 292, mit 
Nota). 

2 2 SRR 29. 2. 1924 c. Jullien, vol. 16 p. 73; SRR 14. 7. 1960 c. Pinna, vol. 
52 p. 379; SRR 13. 7. 1961 c. Mattioli, vol. 53 p. 366; SRR 29. 4. 1964 c. De 
Jorio, vol. 56 p. 326. 

2 3 Solche Dispensen wurden gelegentlich auch gegeben, wenn überhaupt 
nur ein einziges affirmatives Urteil vorlag (z. B. SRR 23. 1. 1957 c. Mattioli, 
vol. 49 p. 42). 

2 4 SRR 30. 4. 1913 c. Many (Anm. 21); SRR 18. 7. 1923 c. Parrillo, vol. 15 
pp. 165-174; SRR 11. 2. 1925 c. Jullien, vol. 17 pp. 67-73; SRR 31. 7. 1925 c. 
Jullien, vol. 17 pp. 307-312; SRR 13. 1. 1938 c. Wynen, vol. 30 pp. 22-37; SRR 
16. 5. 1941 c. Jullien, vol. 33 pp. 407-413; SRR 1. 4. 1952 c. Bonet, vol. 44 pp. 
212-217. 

2 5 SRR 10. 6. 1922 c. Prior, vol. 14 pp. 179-189; besonders elegant SRR 
21. 11. 1958 c. Filipiak, n. 3 vol. 50 p. 612: ..Constare . . . ob exclusionem ipsius 
matrimonii ex parte mulieris, sin minus ob exclusionem boni fidei" (Hervor
hebung vom Verf.). 

Vgl. auch L'Attività (Anm. 5) 713: „È accaduto, anzi, che pur dovendosi 
pronunziare nullità per simulazione (can. 1086, § 2) in concorrenza con tutti 
gli elementi del metus (can. 1087, § 1), si è preferito pronunziare nullità per 
metus già riconosciuto dalla decisione precedente, proprio allo scopo di pro
durre doppio giudicato conforme." 

2 8 Nota vom 12. 1. 1947 zu SRR 7. 12. 1946 c. Jullien, voi. 38 pp. 592-598: 
Obwohl das Urteil die Ehe wegen c. 1086 § 2 für nichtig erklärt, hält es — wie 
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Als rechtssprachliche Neuschöpfung taucht der Begriff Äquivalenz 
erstmals in einem Urteil des Jahres 1957 auf, das den Anspruch er
hebt, daß es dem der Vorinstanz „aequivalenter confirmativa habenda 
sit" 2 7 . Ein Jahr später erklärt ein Ponens durch Dekret, das unter 
seinem Vorsitz gefällte Urteil sei „aequivalenter conformis prece
denti" 2 8 . Aber ein entscheidender Durchbruch zu einem neuen Kon
formitätsverständnis war damit noch nicht erreicht29. Erst 1964 hat 
ein Auditor der Rota, De Jorio, die Notwendigkeit einer Übereinstim
mung auch im Rechtsgrund prinzipiell bestritten, ohne daß er aber 
auf den Begriff „aequivalenter conformis" zurückgegriffen hätte. Diese 
neue Erkenntnis muß sich bei De Jorio sehr plötzlich eingestellt 
haben. Denn sein Urteil vom 29. 4. 1964 wird noch aufgrund der Dis
pens von der Berufungspflicht für vollstreckbar erklärt 2 9 3 ; die Rota 
hat nämlich nur einen Ausschluß der Unauflöslichkeit festgestellt, 
während die Vorinstanz auf Totalsimulation erkannt hatte. Einige Wo
chen später behauptet er aber bei derselben Kombination der Nich
tigkeitsgründe, daß es gar nicht darauf ankomme, auf welche Rechts
gründe sich die Urteile stützen; entscheidend sei allein, daß sie auf
grund derselben Tatsachen zum selben Ergebnis kommen3 0. Diese 
Auffassung wird 1966 von einem anderen Auditor der Rota offenbar 
zustimmend zitiert3 1. Und ein Jahr später wurde die Berufung des 
Bandanwaltes erstmals von einem höherinstanzlichen Senat der Rota 
abgewiesen, wobei der Begriff „aequivalenter conformis" wieder auf
gegriffen wurde 3 2. 

Die Apostolische Signatur freilich hat 1971 die Auffassung eines 
Rotalurteils, es sei trotz der Verschiedenheit im Rechtsgrund mit dem 
der Vorinstanz konform, zurückgewiesen 3 3. Grundsätzlich scheint sie 

die Vorinstanz — doch auch den Metus für bewiesen; daher „declaramus nihil 
obstare quoad sententiarum conformitatem . . . et appellationem me non 
interponere." 

2 7 SRR 4. 12. 1957 c. Mattioli, η. 9 vol. 49 p. 807. 
2 8 SRR 21. 11. 1958 c. Brennan, vol. 50 p. 610 (Nota). 
2 9 Die nächsten Urteile, die eine Gelegenheit zur Weiterentwicklung ge

boten hätten, sahen durchwegs den Ausweg in der Dispens von der Pflicht
berufung (vgl. Anm. 22). 

2 °a SRR 29. 4. 1964 c. De Jorio, vol. 56 p. 326. 
3 0 SRR 13. 5. 1964 c. De Jorio, η. 2 vol. 56 p. 353 s.; ebenso SRR 5. 12. 

1964 c. De Jorio, η. 4 vol. 56 p. 901. 
3 1 SRR 19. 1. 1966 c. Bejan, n. 3 vol. 58 p. 14. 
3 2 Nota betr. die Decisio vom 19. 12. 1967 zu SRR 20. 7. 1966 c. Pucci, vol. 

58 p. 645. — Man wird sich freilich fragen müssen, ob in diesem Zeitraum nicht 
auch ein Urteil in der Sache hätte gefällt werden können. 

Ebenso SRR 1. 7. 1968 c. Lefebvre: EphIC 26 (1970) 229-231, zu SRR 19. 7. 
1967 c. De Jorio, vol. 59 pp. 598-612; Nota betr. Decisio vom 1. 7. 1969 zu 
SRR 22. 6. 1968 c. Ewers, vol. 60 p. 485. 

3 1 Sign, (ohne Datum) zu SRR 17. 10. 1970 c. Ewers, vol. 62 pp. 892-901 
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zwar die Idee der äquivalenten Urteilskonformität nicht abzulehnen; 
wohl aber macht sie darauf aufmerksam, daß es sehr darauf ankomme, 
ob wirklich dieselben Tatsachen zum Beweis für beide Klagegründe 
herangezogen werden können 3 4 . Diese Entscheidung war wohl Anlaß 
dafür, daß sich schließlich auch die Rota grundsätzlich mit dem Pro
blem auseinandergesetzt hat. Das Ergebnis ist, daß es bei der äqui
valenten Urteilskonformität nicht auf die Übereinstimmung in irgend
welchen Tatsachen ankomme, sondern auf die Identität des „factum 
iuridicum"95. Wenn die Verschiedenheit der Urteile lediglich darin 
ihren Grund habe, daß dasselbe „factum iuridicum" jeweils einer 
anderen Norm zugeordnet wurde, sei dies für die Konformität belang
los, „nam iura novit curia" 3 β. 

Um nun aber zu erkennen, was mit „factum iuridicum" gemeint 
ist, wird es notwendig sein, die einschlägigen Rotalurteile im einzelnen 
zu untersuchen; vor allem ist auch zu fragen, in welchem Verhältnis 
zueinander jene Rechtsgründe stehen, bei denen ein gemeinsames 
„factum iuridicum" denkbar oder auch undenkbar ist. Dabei lassen 
sich im wesentlichen vier Gruppen von Rechtsgrund-Kombinationen 
feststellen. 

1. D e r l o g i s c h e Z u s a m m e n h a n g d e r R e c h t s 
g r ü n d e 

Relativ häufig werden in kirchlichen Ehenichtigkeitsverfahren To
talsimulation und eine oder mehrere Formen der Partialsimulation 
gemeinsam geltend gemacht. Wenn nun in einer Instanz der Ausschluß 
der Ehe selbst festgestellt wird, in der anderen aber bloß der Aus
schluß eines Teilgutes, stellt sich die Frage, ob und in welcher Weise 
diese Urteile übereinstimmen. Die Rota hat darauf sehr unterschied
liche Antworten gegeben. 

Ein Urteil aus dem Jahre 1922 steht auf dem Standpunkt, daß die 

(mit Nota p. 901, die trotzdem lautet: „Decisio facta est exsecutiva"!): Apoll 44 
(1971) 13-17. Diese Entscheidung wird in SRR 17. 3. 1971 c. Pinto (Anm. 10), 
p. 228 not. 13, mit 10. 2. 1971 datiert. 

3 4 Sign. (Anm. 33) 15: „Si enim facta conduxissent revera ad nullitatem 
etiam ex metu, iudicio obiter expresso tribunalis secundae instantiae, ita ut 
selectio alius capitis (simulationis) facta fuisset ex sola praevalentia eviden-
tiorum rationum, dictum illud sustineri fortasse posset; . . . Immo, deducitur 
exinde, facta non esse reapse eadem. Etenim alia fuerunt elementa facti quae 
comprobarunt exsistentiam simulationis, alia vero, quae comprobarunt exsis-
tentiam metus." 

3 5 SRR 17. 3. 1971 c. Pinto (Anm. 10), n. 3 p. 229: „Bene tarnen notetur 
necessarium esse ut utraque sententia concordet in eodem facto iuridico 
admittendo." 

3 6 SRR 8. 7. 1974 c. Pinto, n. 2: MonEccI 102 (1977) 271-279, 272. 
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Totalsimulation notwendigerweise auch den Ausschluß des ius in 
corpus beinhalte. Da aber auf die von ihm für bewiesen angesehene 
Totalsimulation nicht geklagt war, verzichtet es auf die Feststellung 
dieses Rechtsgrundes und beschränkt sich — wie die Vorinstanz -
auf den Ausschluß der Nachkommenschaft, so daß die Urteile sogar 
formell konform waren 3 7 . Von ähnlichen Überlegungen läßt sich offen
bar ein Urteil aus dem Jahre 1958 leiten, das sich zwar nicht scheut, 
die Totalsimulation auch im Spruch als Nichtigkeitsgrund anzuführen; 
aber obwohl sich die Urteilsbegründung ausschließlich mit diesem 
Rechtsgrund befaßt, wird — gewissermaßen zur Sicherheit — auch 
der von der Vorinstanz festgestellte Ausschluß der Treuepflicht in 
den Spruch aufgenommen 3 8 . 

Auch ein Urteil aus dem Jahre 1923 scheint grundsätzlich davon 
auszugehen, daß diese Rechtsgründe einander implizieren. Denn ob
wohl es die von der Vorinstanz angenommene Totalsimulation negiert, 
stellt es - ohne neuen Klageantrag — sofort die Frage, ob nicht viel
leicht eine Partialsimulation vorliege3 9. Tatsächlich stellt es einen 
Ausschluß der Nachkommenschaft fest, erklärt die Ehe aus diesem 
Grund für nichtig und das Urteil für vollstreckbar40. Ob freilich die 
theoretische Erkenntnis über die Implizität der Rechtsgründe für die 
Konformitätserklärung ausschlaggebend war, ist nicht zu entschei
den; denkbar wäre jedenfalls, daß der eigentliche Grund darin lag, 
daß schon die Vorinstanz zum Ausdruck gebracht hat, daß sie auch 
den Ausschluß der Nachkommenschaft als erwiesen erachte41, wenn
gleich dies nicht im Urteilstenor, sondern nur in der Begründung aus
gesprochen worden ist. Ausschließlich auf die Übereinstimmung in 
den bewiesenen Tatsachen stellen die an anderer Stelle bereits 
erwähnten Urteile c. De Jorio ab; welcher Norm diese Tatsachen zu
zuordnen sind, sei so sehr allein Sache des Gerichtes, daß es völlig 
gleichgültig sei, von welcher Art der Simulation die Kla,ge spreche. 
Wenn auf Totalsimulation geklagt sei, könne daher ohne weiteres auf 
Partialsimulation erkannt werden, und umgekehrt42. 

Das in diesem Zusammenhang kurioseste Urteil wurde jedoch im 
Jahre 1952 c. Bonet gefällt. In der Klage war Totalsimulation oder 
wenigstens Ausschluß der Treuepflicht behauptet worden. Letzteres 
wurde in erster Instanz bejaht; über die Scheinehe wurde ausdrücklich 

3 7 SRR 10. 6. 1922 c. Prior, nn. 9 s. vol. 14 p. 184. 
3 8 SRR 21. 11. 1958 c. Filipiak, nn. 2 s. vol. 50 p. 611 s. (vgl. Anm. 25). 
3 9 SRR 18. 7. 1923 c. Parrillo, n. 10 vol. 15 p. 171. 
4 0 Ebd. n. 15 p. 173 s. (mit Nota). 
4 1 Ebd. n. 11 p. 171. 
4 2 SRR 13. 5. 1964 c. De Jorio, η. 2 vol. 56 p. 353 s.; vgl. auch SRR 5. 12. 

1964 c. De Jorio, η. 4 vol. 56 p. 901; SRR 19. 1. 1966 c. Bejan, n. 3 vol. 58 p. 14. 
- Siehe oben S. 443 mit Anm. 29a. 
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negativ entschieden. Gegen dieses Urteil hat der Bandanwalt pflicht
gemäß Berufung eingelegt43. Zur Kombination der beiden Rechts
gründe wird „In iure" ausgeführt, daß diese inkompatibel seien. Denn 
bei der Scheinehe fehle der Ehewille zur Gänze, während er bei der 
Partialsimulation bloß beeinträchtigt sei; was aber nicht vorhanden sei, 
könne nicht beeinträchtigt werden 4 4 . Das Urteil ist affirmativ hinsicht
lich der Totalsimulation und wird für vollstreckbar erklärt 4 5, obwohl 
1. dieser Rechtsgrund mit dem von der Vorinstanz angenommenen 
angeblich nicht vereinbar ist, 2. die Vorinstanz die Totalsimulation 
ausdrücklich verneint hat und 3. gegen diesen negativen Teil des 
Urteils nicht einmal Berufung eingelegt worden ist 4 6. Und den Grund 
der Urteilskonformität sieht die Rota offensichtlich darin, daß, was die 
erste Instanz zum Beweis der Partialsimulation anführe, auch als 
Beweis für die Totalsimulation dienen könne 4 7 . 

Der Versuch einer sachlichen Kritik an diesen Rotalurteilen hat 
zunächst davon auszugehen, daß eine Unvereinbarkeit von Total- und 
Partialsimulation sicher nicht behauptet werden kann. Denn der Aus
schluß eines Teilgutes der Ehe ist nicht bloß eine Beeinträchtigung 
des Ehewillens, sondern eine Aufhebung; ein wirklicher Ehewille ist 
hier ebensowenig vorhanden wie bei der Totalsimulation. Nur sub
jektiv kann der Simulant meinen, er strebe eine Ehe an, obwohl er 
ein Teilgut ausschließt. Objektiv will er aber keine Ehe, sondern eine 
Verbindung anderer Art. 

Wir meinen sogar im Gegenteil, daß jene Urteile recht haben, die 
eine Implizität dieser Rechtsgründe annehmen, so daß der Ausschluß 
der Ehe selbst gleichbedeutend ist mit dem Ausschluß der Teilgüter. 
Zwar ist die Totalsimulation gewiß nicht identisch mit der Summe 
aller Partialsimulationen 4 8 ; wer aber die Ehe selbst ablehnt, sich also 

4 3 SRR 1. 4. 1952 c. Bonet, n. 1 vol. 44 p. 213. 
4 4 Ebd. n. 3 p. 213: „Nec, in casu huiusmodi simulationis totalis, admitti 

potest exclusio alicuius boni matrimonii essentialis, qua consensus vitiatur, 
vitiari enim non potest quod non exsistit." - Vgl. auch noch SRR 22. 3. 1971 c. 
Lefebvre, n. 17 vol. 63 p. 205. 

4 5 SRR 1. 4. 1952 c. Bonet, vol. 44 p. 217 (Nota). 
4 6 Den Mangel der Berufung hat das Urteil wohl gesehen und ließ sich 

deshalb eine reichlich kapriziöse Argumentation einfallen: Welche Capita das 
erstinstanzliche Urteil behandelt, ist weniger aus dem Urteil selbst als vielmehr 
aus der Klage und der litis contestatio zu erheben (ebd. n. 4 p. 214). Die 
Defensorberufung richtet sich gegen den affirmativen Teil des Urteils, „scilicet 
an constet de simulatione totali, sin minus de exclusione boni fidei, quia duo 
capita, ex se distincta, sed per modum unius proposita, et quidem subordi
nate, item per modum unius et decisa et appellata censentur." 

4 7 Ebd. η. 11 p. 217. 
4 8 Darauf macht SRR 19. 1. 1966 c. Bejan, n. 4 vol. 58 p. 14, mit Recht 

aufmerksam. 
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überhaupt nicht binden und verpflichten will, schließt implizit alle 
Pflichten aus, die sich aus dem Ehevertrag ergeben. Denn das Axiom, 
daß, wer das Ganze will, es mit all seinen Teilen wi l l 4 9 , stimmt auch 
in seiner negativen Formulierung: Wer das Ganze nicht will, will auch 
die Teile dieses Ganzen nicht5 0. Was daraus für die Frage der Ur
teilskonformität folgt, wird unten zu erörtern sein. 

Auch einzelne Formen der Partialsimulation können sich so zuein
ander verhalten, daß der Ausschluß des einen Wesensgutes den des 
anderen impliziert. Wenn wir etwa davon ausgehen, daß jemand, 
der sich eine Scheidung vorbehält und damit den Tatbestand des 
Ausschlusses der Unauflöslichkeit verwirklicht, mit diesem Vorsatz die 
Absicht verbindet, sich mit der Scheidung aller ehelichen Pflichten zu 
entledigen, bedeutet dies einerseits, daß er dem Partner bei der 
Trauung nicht das „omne ius ad coniugalem actum" (c. 1086 § 2) über
trägt. Vielmehr limitiert er dieses Recht und verpflichtet sich bloß auf 
— in der Regel unbestimmte — Zeit 5 1. Damit ist aber das omne ius 
ausgeschlossen, so daß mit dem Scheidungsvorbehalt normalerweise 
auch jener Tatbestand verwirKlicht ist, der in der Judikatur etwas 
oberflächlich „Ausschluß der Nachkommenschaft" genannt wird 5 2. 

4 9 Daraus folgt dann etwa: Wer die Ehe will, will sie als unauflösliche Ehe, 
auch wenn er dieses Wesensmerkmal der Ehe gar nicht kennt und bei rich
tiger Erkenntnis gar nicht geheiratet hätte (vgl. c. 1084). 

5 0 So paradox es klingen mag, ist ein impliziter Ausschluß der Teilgüter 
auch dann anzunehmen, wenn jemand es bloß ablehnt, durch das Jawort hic 
et nunc eine Ehe zu begründen (zu diesem Problem vgl. H. F l a t t e n , 
Der Ehekonsens als consensus de praesenti: TrThZ 67, 1958, 274-300; dens . , 
Zum Inhalt des Ehekonsenses: TrThZ 65, 1956, 3—23). Zwar ist in diesem 
Fall der Wille zur Ehe und ihren Wesensgütern vorhanden; was aber fehlt, 
ist die Absicht, sich durch die Ehewillenserklärung zu verpflichten. Obwohl der 
Ehewille an sich existiert, fehlt doch der Eheschließungswille, so daß aus dem 
Trauungsakt keine Ehe entstehen kann. Anders verhält es sich bei einer ande
ren Sonderform der Totalsimulation, nämlich beim Ausschluß der Sakramentali-
tät der Ehe. In diesem Fall kann weder der Ehe- noch der Eheschließungswille 
geleugnet werden; er wird bloß nicht wirksam, weil es wegen der realen Iden
tität von Vertrag und Sakrament eine nicht sakramentale Ehe nicht gibt (c. 1012 
§ 2). Der Ausschluß der Sakramentalität wirkt sich zwar wie ein Ausschluß der 
Ehe und ihrer Teilgüter aus; er impliziert diesen Ausschluß aber bloß recht
lich, nicht jedoch logisch. 

5 1 Theoretisch ist es natürlich denkbar, daß jemand zwar das ius in cor
pus für immer überträgt und bloß die Absicht hat, seine diesbezügliche Pflicht 
nach der Scheidung nicht mehr zu erfüllen. Mit dieser Möglichkeit kann aber 
realistischerweise nicht gerechnet werden. Jedenfalls ist die gegenteilige prae-
sumptio humana stärker, so daß sie nur durch einen Gegenbeweis zu ent
kräften wäre. 

5 2 Oberflächlich ist diese Ausdrucksweise deshalb, weil der Ausschluß der 
Nachkommenschaft nur insoferne ein Ehenichtigkeitsgrund ist, als damit zum 
Ausdruck kommt, daß man sich zur Leistung des natürlichen ehelichen Aktes 
nicht uneingeschränkt verpflichten will. Damit wird eo ipso das omne ius in 
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Auf der anderen Seite ist auch zu beachten, daß mit einem Schei
dungsvorsatz im allgemeinen die Absicht verbunden ist, die volle 
Freiheit auch zur Wiederverheiratung zu gewinnen 5 3 . Wer aber diese 
Absicht hat, beabsichtigt eine sukzessive Polygamie bzw. Polyandrie 
und schließt damit das ius exclusivum aus. Denn darin liegt ja kein 
Unterschied, ob jemand die Treuepflicht für die Zeit des Zusammen
lebens oder für die Zeit nach der Trennung ausschließt; in jedem Fall 
wird die Pflicht zur Exklusivität nicht übernommen. Wer daher das 
ius perpetuum ausschließt, schließt in der Regel auch das ius exclu
sivum aus, so daß beim Vorbehalt gegen die Unauflöslichkeit davon 
ausgegangen werden kann, daß auch die anderen Wesensgüter der 
Ehe ausgeschlossen wurden. Ob sich die Rota von solchen Über
legungen leiten ließ, als sie 1971 in zwei Fällen die Urteilskonformität 
feststellte, obwohl sie nicht wie die Vorinstanzen auf Ausschluß der 
Unauflöslichkeit, sondern auf Ausschluß der Treuepflicht erkannt hat, 
läßt sich nicht feststellen54. 

2. D i e U n v e r e i n b a r k e i t d e r R e c h t s g r ü n d e 

Wie es Rechtsgründe gibt, die zueinander in einem logischen 
Zusammenhang stehen, gibt es auch solche, die einander logisch 
ausschließen. Ziemlich unbestritten dürfte sein, daß man im selben 
Urteil nicht gleichzeitig behaupten kann, jemand habe einen positiven 
Wiiiensakt gegen das Wesen der Ehe gesetzt, und, aufgrund einer 
Geisteskrankheit habe er eine zurechenbare Willenserklärung gar nicht 
abgeben können. Würde eine Ehe im selben Urteil sowohl wegen 

corpus ausgeschlossen, was allein rechtserheblicher Tatbestand ist. Damit er
hebt sich natürlich die Frage, wie der Ausschluß der Nachkommenschaft zu 
bewerten ist, wenn dieses Ziel durch Maßnahmen erreicht werden soll, die 
zwar den natürlichen Akt an sich nicht antasten, wohl aber seine natürliche 
Folge verhindern (vgl. E. G r a ζ i a n i , lus ad Prolem: EphIC 7, 1951, 214-219), 
wie etwa durch Abtreibungen. Wir können auf dieses Problem in unserem Zu
sammenhang nicht näher eingehen; hingewiesen sei nur darauf, daß ein Recht, 
dessen genuiner Zweck von vornherein vereitelt werden soll, einigermaßen 
illusorisch sein dürfte. 

5 3 SRR 29. 1. 1969 c. Pucci, η. 2 vol. 61 p. 108 (dritte Instanz gegen 3974 
vom 5. 7. 1954) zitiert SRR 30. 12. 1927 c. Massimi, η. 2 vol. 19 p. 549: „Prae-
sumendum est, donee contrarium probetur, contrahentem, qui positivo volun
tatis actu civile divortium intendit, hoc ipso velie facultatem sibi servare dis-
cedendi a comparte, ita ut aliud valeat matrimonium inire." Dies entspreche 
der ständigen Judikatur der Rota. 

5 4 In SRR vol. 63 konnten keine einschlägigen Urteile gefunden werden. 
Aus L'Attività (Anm. 5) 712 s. scheint eher hervorzugehen, daß man die 
Gleichheit der prozessual bewiesenen Tatsachen für ausschlaggebend gehalten 
hat. Zehn Jahre vorher hat SRR 13.7.1961 c. Mattioli, vol. 53 pp. 358-366, beim 
Zusammentreffen dieser Rechtsgründe noch nicht die Konformität postuliert; 
es wurde aber Dispens von der Berufspflicht gewährt. Siehe oben S. 442 
mit Anm. 22. 
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Simulation wie auch wegen Amentia für ungültig erklärt, wäre die 
logische Widersprüchlichkeit offenkundig 5 3 . Und es bleibt ein Wider
spruch, auch wenn er nicht im selben, sondern in zwei aufeinander
folgenden Urteilen aufscheint. Von zwei Urteilen aber, die einander 
logisch ausschließen, wird man nur mit großer Selbstüberwindung 
behaupten können, daß sie — wenn auch nur aequivalenter — über
einstimmen. Die Rota hat diese Selbstüberwindung gelegentlich auf
gebracht. 

a) Widersprüchliche Tatsachenbewertung 

So hatte einmal ein Diözesangericht in erster Instanz ein affirma
tives Urteil gefällt, weil die Frau entweder überhaupt keinen Ehe
willen gehabt oder zumindest einen Scheidungsvorbehalt gesetzt 
habe. Nach einem negativen Urteil in zweiter Instanz kam die Sache 
an die Rota, wo als neuer Klagegrund eine psychisch bedingte Kon
sensunfähigkeit geltend gemacht wurde. Aus diesem Grund wurde die 
Ehe dann auch für nichtig erklärt, wobei das Rotalurteil ausdrücklich 
feststellte, daß die Nichtigkeit der Ehe weder durch die Total- noch 
durch die Partialsimulation verursacht sei 5 β . 

Dagegen hat der Bandanwalt Berufung eingelegt, und da ihm of
fenbar Böses schwante, bestritt er vorsorglich die Konformität der in 
erster und dritter Instanz gefällten Urteile. Völlig richtig stellt er fest, 
daß die Rechtsgründe Simulation und Konsensunfähigkeit einander 
logisch ausschließen und daß der Widerspruch zwischen den Urteilen 
nicht bloß hinsichtlich der jeweils angezogenen Rechtsnormen be
stehe, sondern auch hinsichtlich der rechtserheblichen Tatbestände 5 7. 
Nichtsdestoweniger kommt ein viertinstanzlicher Senat der Rota zu der 
Auffassung, daß die beiden Urteile doch übereinstimmen, wofür zwei 
Argumente angeführt werden: Einerseits seien beide Urteile darin einig, 
daß ein Ehewille nicht vorhanden gewesen sei 5 8 ; und andererseits 
kommen sie aufgrund derselben Tatsachen zu diesem Ergebnis59. 

5 5 Dabei setzen wir selbstverständlich voraus, daß Simulation und Amentia 
hinsichtlich derselben Person behauptet werden. 

5 6 SRR 19. 7. 1967 c. De Jorio, nn. 3 s., 15 vol. 59 pp. 600-602, 612. 
5 7 SRR 1. 7. 1968 c. Lefebvre (Anm. 32 Abs. 2), n. 3 p. 230. 
5 8 Ebd. n. 6 p. 231 zitiert aus dem erstinstanzlichen Urteil, daß die Frau 

„nullum omnino matrimonium in animo habuit", und stellt dem ein Zitat aus der 
Begründung des drittinstanzlichen Urteils, SRR 19. 7. 1967 (Anm. 56), n. 14 p. 
612, gegenüber: constare de nullitate matrimonii in casu ob defectum 
consensus in conventa." Nicht berücksichtigt wird allerdings, daß im Tenor 
dieses Urteils (n. 15) nicht mehr bloß allgemein ein defectus consensus, son
dern präziser die incapacitas als Nichtigkeitsgrund angegeben war; das Vor
liegen jenes Willensmangels, den die erste Instanz angenommen hatte, ver
neinte die Rota ausdrücklich. 

5 9 Ebd. n. 7 p. 231. 
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Was das erste Argument betrifft, zeigt sich wieder einmal, zu welch 
absurden Konsequenzen es führt, wenn man den Begriff „defectus 
consensus" allzu undifferenziert gebraucht. Hier ist nicht der Ort, zu 
untersuchen, ob die Konsensunfähigkeit systematisch zu den Konsens
mängeln oder zu den Ehehindernissen gehört 6 0 oder ob man sie als 
Konsenshindernisse bezeichnen sollte 6 1. Aber selbst wenn man zur 
Kenntnis nimmt, daß das kommende Eherecht die Konsensunfähigkeit 
im Caput De consensu matrimoniali normieren wird, muß man eben
falls sehen, daß sich der Gesetzgeber nicht damit begnügt, einfach die 
negative Tatsache des Konsensmangels zum gesetzlichen Tatbestand 
zu erklären, — da hätte er sich die Regelung von Einzeltatbeständen 
überhaupt ersparen und mit c. 1081 bzw. seiner negativen Umkehrung 
das Auslangen finden können. Das tut er aber nicht. Vielmehr führt 
er eine Reihe von positiven Tatsachen als gesetzliche Tatbestände an, 
und das sind eben einmal ein positiver Willensakt, ein anderes Mal 
die äußere Zwangsausübung, die arglistige Täuschung usw. und in 
einigen Normen die geistige oder psychische Insuffizienz. 

Damit ist auch klar, daß bei Simulation und Konsensunfähigkeit ein 
jeweils anderer Sachverhalt rechtlich zu würdigen ist. Selbst wenn 
man im faktischen Fehlen des Ehewillens den gemeinsamen Nenner 
sehen wollte, bliebe der Widerspruch bestehen, weil man im Falle der 
Simulation die Zurechenbarkeit der fiktiven Willenserklärung unter
stellen müßte, während man sie im Falle der Geisteskrankheit zu be
streiten hätte. Zurechenbarkeit und Unzurechenbarkeit sind aber zwei 
sehr verschiedene Tatsachen, so daß es eine reichlich kühne Behaup
tung ist, wenn gesagt wird, daß sich Urteile, die jeweils eines von 
beidem feststellen, „identitate facti cui utraque sententia innititur" 
auszeichnen 6 2 . 

b) Widersprüchliche Sachverhaltsbewertung 

Eines jener Rotalurteile, die sich mit dem Problem der äquivalenten 
Urteilskonformität am gründlichsten auseinandersetzen, hat erkannt, 
daß es dabei nicht auf die Übereinstimmung in den bewiesenen Ein
zeltatsachen ankommen kann; vielmehr sei eine Übereinstimmung in 
einem „factum iuridicum" notwendig. In der theoretischen Erörterung 
wird auch erklärt, daß facta iuridica solche Tatsachen sind, die die 
Nichtigkeit der Ehe verursachen, unabhängig davon, ob dies in den 

6 0 Vgl. dazu K. L ü d i c k e , Psychisch bedingte Eheunfähigkeit. Begriffe 
- Abgrenzungen - Kriterien (= Europäische Hochschulschriften XXIII/105), 
Frankfurt am Main 1978, 53-55. 

6 1 B. B r u n s , Erfüllungsunvermögen: Ehe- oder Konsenshindernis?: 
ÖAfKR 31 (1980) 6-25. 

8 2 Wie Anm. 59. 
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Urteilen ausgesprochen wird oder nicht6 3. Bei der praktischen Anwen
dung ging diese Erkenntnis freilich wieder verloren, weil man nicht 
gesehen hat, daß ein Sachverhalt, der an sich alle Tatbestandsmerk
male eines Ehenichtigkeitsgrundes aufweist, nicht unbedingt auch 
wirklich Ursache einer Ehenichtigkeit sein muß. 

Im konkreten Fall ging es darum, daß in erster Instanz ein nega
tives Urteil gefällt wurde, weil man die behauptete conditio de prae-
senti negiert und einen unbedingten Ehewillen angenommen hat. In 
zweiter Instanz wurde dieses Urteil bestätigt, allerdings mit einer völlig 
anderen Begründung: Man hielt die Bedingung und ihre Nichterfüllung 
zwar für bewiesen; nicht dadurch sei aber die Nichtigkeit der Ehe ver
ursacht worden, sondern durch einen Vorbehalt gegen die Unauflös
lichkeit. Die dritte Instanz hat sich mit der conditio nicht mehr befaßt 
und über den Vorbehalt negativ entschieden, so daß die Sache an 
einen viertinstanzlichen Senat der Rota kam. Dieser hielt die negativen 
Urteile der ersten und zweiten Instanz für nur scheinbar konform und 
leitete daraus die Berechtigung ab, die Bedingung wieder in Verhand
lung zu nehmen6 4. Dazu erging schließlich ein affirmatives Urteil, das 
mit dem der zweiten Instanz für äquivalent konform erklärt wurde, weil 
diese Urteile in den facta iuridica übereinstimmen65. 

Richtig an dieser Argumentation ist, daß beide Urteile denselben 
Sachverhalt für bewiesen halten: eine Bedingung wurde gesetzt und 
nicht erfüllt. Trotzdem widersprechen diese Urteile aber einander, weil 
eines einen bedingten Ehewiilen annimmt, das andere aber nicht. Wenn 
nämlich jemand unter einer Bedingung 6 6 heiratet und zugleich einen 
Vorbehalt setzt, dann ist die Ehe wegen des Vorbehaltes nichtig. Was 

6 3 SRR 8. 7. 1974 c. Pinto (Anm. 36), n. 2 p. 272: „Aequivalenter conformes 
sunt duae sententiae quae, licet matrimonii nullitatem ex diverso capite admit-
tant, concordant tarnen in agnoscendis iisdem factis iuridicis quibus compro-
batur caput a sententia non admissum. Agi tarnen debet de factis iuridicis, 
factis nempe quae matrimonium in concreto invalidum reddere valent, quin suf-
ficiat concordantia circa facta simplicia." Siehe auch oben S. 444 mit Anm. 35. 

6 4 Ebd. nn. 1, 3 pp. 271 s., 273 s. - Daß die Urteile der ersten und zweiten 
Instanz nur scheinbar konform sind, entspricht unserer Auffassung, daß nega
tive Urteile nur dann konform sind, wenn sie auch in der Beurteilung der Tat
bestandsmerkmale übereinstimmen. 

6 5 Ebd. n. 11 p. 279. 
6 6 In unserem Zusammenhang ist immer nur von Bedingung im Sinne 

von c. 1092, 3° und 4° die Rede; eine gegen das Wesen der Ehe gerichtete Be
dingung im Sinne von c. 1092, 2° wäre mit der Simulation identisch. Vgl. 
H. F l a t t e n , Das Verhältnis von Vorbehalt und Bedingung. Versuch einer Ab
grenzung zwischen c. 1086 und c. 1092: Vitae et Veritati. Festgabe f. K. Adam 
zum 80. Geburtstag, Düsseldorf 1956, 178, wo für die Praxis mit Recht empfoh
len wird, stets c. 1086 § 2 heranzuziehen, wenn eine Bedingung gegen das 
Wesen der Ehe behauptet wird, da dann auf den sachlich überflüssigen Nach
weis für die Setzung einer förmlichen Bedingung verzichtet werden kann. 
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bedingt gewollt wird, ist keine Ehe, sondern nur der Schein einer 
Ehe. Die Nichterfüllung der Bedingung verhindert daher nicht das Zu
standekommen einer Ehe, sondern nur das Zustandekommen einer 
Scheinehe. Die Bedingung bzw. ihre Nichterfüllung sind deshalb auch 
nicht Ursache der Ehenichtigkeit. Ein bedingter Ehewille ist immer ein 
an sich intakter Ehewille, der lediglich von einem bestimmten Umstand 
abhängig gemacht wird. Deshalb kann eine Ehe niemals zugleich 
wegen Simulation und Nichterfüllung einer Bedingung ungültig sein. 
Die Übereinstimmung zweier Urteile in einem an sich rechtserheblichen 
Sachverhalt bedeutet daher noch nicht, daß diese Urteile auch im 
factum iuridicum übereinstimmen. Denn wenn ein Urteil die Nichtigkeit 
der Ehe wegen Simulation annimmt, bringt es damit zumindest impli
zit zum Ausdruck, daß es die Bedingung im konkreten Fall nicht für 
ein factum iuridicum hält. 

Nehmen wir nun - der Diskussion wegen - an, der Bedingungs
setzer hätte für den Fall der Nichterfüllung die Scheidung angekündigt. 
Dann erhebt sich die Frage, ob nicht dieser Scheidungsvorsatz jene 
rechtlich relevante Tatsache sein könnte, in der die beiden Urteile 
übereinstimmen, so daß sie äquivalent konform wären. Die Frage ist 
zu verneinen. Denn im Kontext mit einer Bedingung hat der Schei
dungsvorsatz eine ganz andere rechtliche Relevanz als bei der Simula
tion. Während er nämlich bei dieser den Ehewillen limitiert und ver
dirbt, wird bei der Bedingung durch den Scheidungsvorsatz keines
wegs die Unauflöslichkeit ausgeschlossen. Es wird lediglich ein kon
kludentes Verhalten für den Fall der Nichterfüllung angekündigt, daß 
man nämlich, wenn die Ehe nicht zustande kommt, die an sich logische 
Konsequenz ziehen will. Der Scheidungsvorsatz hat die Ungültigkeit 
der Ehe nicht zur Folge, sondern setzt sie voraus; er ist nicht Ursache 
der Ehenichtigkeit. Dadurch unterscheidet er sich sehr wesentlich vom 
Scheidungsvorbehalt, so daß von einer Übereinstimmung im factum 
iuridicum nicht die Rede sein kann. 

3. D e r k a u s a l e Z u s a m m e n h a n g d e r R e c h t s g r ü n d e 

Unter den Rechtsgründen, die einander weder ausschließen noch 
auch zwangsläufig implizieren, verdienen jene eine besondere Beach
tung, die zueinander in einem gewissen Ursache-Wirkung-Verhältnis 
stehen. 

a) Der psychologische Zusammenhang 

In der Praxis werden häufig die Klagegründe Simulation und Metus 
gemeinsam geltend gemacht, und es fällt auf, daß die Rota schon sehr 
früh ohne weiteres von der stillschweigenden Annahme ausgeht, daß 
Urteile, die sich auf c. 1086 § 2 bzw. auf c. 1087 § 1 stützen, konform 
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seien. Der Grund dafür scheint darin zu liegen, daß auch jene Urteile, 
die in der Simulation die eigentliche Ursache der Ehenichtigkeit er
blicken, entweder faktisch 6 7 oder — wie man sich ausdrückt — als 
Simulationsmotiv68 den Metus ebenfalls für bewiesen halten. 

Wir können in unserem Zusammenhang davon absehen, daß die 
Furcht selbstverständlich niemals Simulationsmotiv, sondern immer nur 
Heiratsmotiv sein kann 6 9. Simulationsmotiv ist in diesem Fall vielmehr die 
Abneigung gegen den Partner oder gegen die Eheschließung mit ihm; 
und insoferne dem argumentum aversionis auch im Furchtprozeß eine 
entscheidende Bedeutung zukommt, ist in der Abneigung die psycho
logische Brücke zu sehen, die diese beiden Klagegründe miteinander 
verbindet. Die Abneigung selbst ist zwar für sich allein kein Ehenich
tigkeitsgrund, so daß die Übereinstimmung in diesem Punkt sicher 
nicht ausreicht, eine Urteilskonformität zu behaupten; da sie aber so
wohl als Moment, das die Zwangsausübung provoziert, wie auch als 
Simulationsmotiv aufgefaßt werden kann, ist nicht immer leicht zu 

6 7 Siehe oben S. 441 f., Anm. 21. 
Ähnlich SRR 31. 7. 1925 c. Jullien, vol. 17 pp. 307-312, obwohl nie auf 

Metus geklagt war. 
SRR 7. 12. 1946 c. Jullien, vol. 38: Das zweitinstanzliche Urteil war zu Metus 

affirmativ, zum Ausschluß der Nachkommenschaft negativ (n. 1 p. 592). Die 
Rota hielt den Metus zwar für bewiesen, darüber hinaus aber auch den Vor
behalt (n. 8 p. 597) und stellt aus d i e s e m Grund die Nichtigkeit der Ehe 
fest (n. 9 p. 597 s.). Trotzdem - und obwohl die beiden Klagegründe ausdrück
lich für inkompatibel erklärt werden (n. 2 p. 593)! - wird das Urteil der Vor
instanz expressis verbis bestätigt (n. 10 p. 598); der Bandanwalt stellt die Kon
formität der Urteile fest und verzichtet auf die Pflichtberufung (ebd., Nota). 

6 8 SRR 11. 2. 1925 c. Jullien, vol. 17: Die Ehe wurde in zwei Instanzen we
gen Konsensmangel für nichtig erklärt (n. 1 p. 68). Die Rota scheint am Kon
sensmangel zu zweifeln - jedenfalls erörtert sie fast ausschließlich die 
Zwangslage - , hält aber den Metus für bewiesen (n. 6 p. 73), von dem ge
sagt wird, daß er häufig ein Simulationsmotiv darstelle (n. 2 p. 68). Die vor
instanzlichen Urteile werden trotzdem ausdrücklich bestätigt (n. 8 p. 73); 
„Sententia facta est executiva" (ebd., Nota). 

SRR 16. 5. 1941 c. Jullien, vol. 33: Die erste Instanz hielt die Simulation und 
als Simulationsmotiv den Metus für bewiesen (n. 1 p. 407). Die Rota stellt 
grundsätzlich fest, daß der Metus entweder causa nullitatis oder causa si
mulationis sein könne (n. 4 p. 409); in casu sei die Ehe wegen metus nichtig. 
Obwohl die Vorinstanz belehrt wird, daß sie den Unterschied zwischen den 
Nichtigkeitsgründen hätte besser beachten sollen, wird ihr Urteil bestätigt 
(n. 12 p. 413); „Sententia . . . executiva" (ebd., Nota). 

SRR 20. 7. 1966 c. Pucci, vol. 58: In erster Instanz erging zu Metus ein ne
gatives und zu Totalsimulation ein affirmatives Urteil (n. 1 p. 635). Die Rota 
hält die Simulation für nicht bewiesen, macht aber darauf aufmerksam, daß 
sich schon die Vorinstanz in der Urteilsbegründung fast ausschließlich mit 
Metus als causa simulationis befaßt hat (n. 12 p. 644). Sie erklärt die Ehe we
gen Metus für nichtig (n. 14 p. 645); die Berufung des Bandanwaltes wurde 
abgewiesen, da beide Urteile äquivalent konform seien (ebd., Nota). 

6 9 So mit Recht SRR 14. 7. 1960 c. Pinna, n. 4 vol. 52 p. 373. 
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entscheiden, welchem der beiden Rechtsgründe der konkrete Sach
verhalt jeweils zuzuordnen ist 7 0. Daher ist es auch zu verstehen, wenn 
verschiedene Gerichte zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 
Ebenso verständlich und durchaus sympathisch ist auch die Neigung, 
solche Urteile für konform zu erklären. 

Man muß sich aber klarmachen, was dabei passiert. Wir haben ja 
davon auszugehen, daß die Rota noch immer unter dem Trauma leidet, 
daß die Rechtsgründe Simulation und Metus inkompatibel sind, so daß 
es für logisch unmöglich gehalten wird, eine Ehe aus beiden Gründen 
für nichtig zu erklären71. Unter Berufung auf das bekannte Axiom 
„voluntas coacta est semper voluntas" stellen sich fast alle einschlägi
gen Rotalurteile auf den Standpunkt, daß ein erzwungener Ehewille 
eben doch ein Ehewille sei, so daß von ihm nicht gleichzeitig behauptet 
werden könne, er sei nur vorgetäuscht und daher überhaupt nicht vor
handen 7 2 . Das klingt gewiß sehr logisch und überzeugend. Aber wenn 
wir uns — für den Augenblick — auf den Standpunkt dieser Argumen
tation stellen, müssen wir einräumen, daß eine Ehe im selben Urteil 
nicht aus beiden Gründen für nichtig erklärt werden kann. Damit stehen 
wir wieder vor der Frage, ob sich ein logischer Widerspruch auflöst, 
wenn er nicht im selben, sondern in zwei aufeinanderfolgenden Ur
teilen aufscheint. 

Wer Metus und Simulation für einander ausschließende Rechts-

7 0 Wenn in SRR 11.2. 1925 c. Jullien, n. 2 vol. 17 p. 68 s., die Auffassung 
vertreten wird, daß mitunter der Betroffene selbst nicht sagen könne, „utrum 
consensum simulaverit, an consensum re vera praestiterit, quamquam ex metu 
elicitum", ist dem insoferne zuzustimmen, als sich die Parteien gewiß nicht 
in so juristischer Weise auszudrücken pflegen. Der Sache nach muß aber 
jemand, der etwa mit einem Scheidungsvorsatz geheiratet hat, wissen, daß 
er dies getan hat. 

7 1 Von dieser Auffassung weichen nur wenige Rotalurteile ab. So hält es 
SRR 11. 6. 1942 c. Wynen, n. 12 vol. 34 p. 506, für möglich, daß Metus und 
Partialsimulation kumulativ Ursache der Ehenichtigkeit sein können. Ähnlich 
SRR 18. 12. 1968 c. De Jorio, η. 8 vol. 60 p. 896; SRR 18. 11. 1970 c. De Jorio, 
nn. 3 s. vol. 62 pp. 1034-1036, wo auf ein weiteres Urteil im selben Sinn (SRR 
16. 10. 1968 c. Bejan) verwiesen wird, das freilich in den Decisiones nicht auf
scheint (vgl. vol. 60 p. XXVIII, 182). 

7 2 Die in Anm. 71 erwähnten Rotalurteile vertreten diese Auffassung hin
sichtlich der Kombination Metus-Totalsimulation; die Verbindung Metus-Par-
tialsimulation wird deshalb anders beurteilt, weil in diesem Fall ein (subjektiver) 
Ehewille vorhanden ist, der auch erzwungen sein könne. Das ist zwar richtig, 
macht aber den Hinweis notwendig, daß damit das Problem nicht wirklich 
gelöst ist. Denn die Ursache der Ehenichtigkeit liegt auch bei der Partialsi
mulation darin, daß der subjektive Ehewille objektiv kein solcher ist, weil er 
sich auf etwas richtet, was keine Ehe ist. Auch bei der Partialsimulation ist 
ein wirklicher Ehewille nicht vorhanden, so daß nicht gleichzeitig gesagt wer
den kann, daß ein wirklicher — wenn auch erzwungener — Ehewille vorlag. Das 
Problem muß daher, wie gleich zu zeigen sein wird, anders gelöst werden. 
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gründe hält, kann Urteile, die sich jeweils auf einen dieser Gründe 
stützen, nicht für konform halten7 3. Es stimmt einfach nicht, daß sich 
solche Urteile nur darin unterscheiden, daß sie sich lediglich formell 
auf eine jeweils andere Norm stützen und im übrigen vom selben 
factum iuridicum ausgehen74. Wenn ein Urteil das (durch Furcht be
wirkte) Vorhandensein und das andere das (durch Vortäuschung ver
deckte) Fehlen des Ehewillens feststellt, dann sind dies zwei facta 
iuridica, wie sie verschiedener nicht sein können. Auch wenn die Tat
bestandsmerkmale des c. 1087 § 1 in beiden Urteilen für bewiesen 
angesehen werden, könnte man nicht von einer äquivalenten Konfor
mität sprechen, weil der Furcht eben tatsächlich nicht der gleiche 
Stellenwert zugemessen wird. Daher ist es, wenn man von der Unver
einbarkeit dieser Rechtsgründe ausgeht, durchaus konsequent, wenn 
in solchen Fällen das Urteil der Vorinstanz zwar aufgehoben, zugleich 
aber eine Dispens von der an sich notwendigen Pflichtberufung erwirkt 
wird, wie dies die Rota gelegentlich getan hat 7 5. 

Eine andere Frage ist natürlich, ob die Rota den an sich richtigen 
Grundsatz, daß ein erzwungener Wille stets ein Wille sei, richtig an
wendet. Nicht zu bestreiten ist, daß Furcht und Zwang die Wirkung 
haben k a n n , daß der Bedrohte der Ehe selbst zustimmt; in diesem 
wahrscheinlich sogar sehr häufigen Fall liegt zweifellos ein Ehewille 
vor, so daß das erwähnte Axiom uneingeschränkt anzuwenden ist, 
und zwar auch mit der Konsequenz, daß es unmöglich ist, eine Kon
formität von Urteilen zu behaupten, die das Vorliegen eines Ehe
willens einmal konstatieren und das andere Mal in Abrede stellen. 

Entschieden zu bestreiten ist jedoch, daß das Objekt der voluntas 
coacta stets die Ehe selbst sein muß 7 β . Da nämlich niemals das innere 
Wollen, sondern immer nur das äußere Verhalten erzwingbar ist, be
deutet die Tatsache, daß jemand unter Zwang heiratet, keineswegs, 
daß er auch innerlich der Ehe zugestimmt hat; durchaus denkbar 

7 3 Dagegen hält Salzburg 18/74 vom 11. 1. 1975 (gegen 5264 vom 21. 6. 
1974) zwar unter Berufung auf SRR 16. 12. 1972 c. Di Feiice, n. 3: MonEccI 
99 (1974) 60, die Koppelung der beiden Klagegrunde im selben Urteil für un
zulässig; gleichzeitig wird aber unter Berufung auf L'Attività (Anm. 5) 712 s. 
behauptet, daß „bei einem affirmativen Urteil in erster Instanz ex capite si
mulationis totalis und bei einem affirmativen Urteil ex capite vis et metus in 
zweiter Instanz ohne weiteres (Hervorhebung vom Verf.) conformitas senten-
tiae gegeben ist..." 

7 4 So SRR 17. 3. 1971 c. Pinto (Anm. 10), n. 3 p. 229, das die Unverein
barkeit der Rechtsgründe sogar ausdrücklich betont (n. 2 p. 228). 

7 5 SRR 29. 2. 1924 c. Jullien, vol. 16 pp. 67-73; SRR 14. 7. 1960 c. Pinna, 
vol. 52 pp. 371-379. 

7 6 Dagegen SRR 13. 5. 1921 c. Prior, n. 2 vol. 13 p. 101: ..Consensus sub 
gravi metu datus non solum externe exprimitur, sed et intus elicitur." 
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wäre, daß er in seiner ausweglosen Furcht nur den äußeren Vollzug der 
Trauung bejaht, die Ehe seibst aber nach wie vor ablehnt77. Daß aber 
jemand nach außen einen Ehewillen bekundet, den er in Wirklichkeit 
gar nicht hat, sondern bloß vortäuscht, ist das Wesen der Simulation. 
Ob die Furcht jemanden dazu bringt, die Ehe selbst zu bejahen, ist 
eine Beweis-, keine Rechtsfrage. Der Tatbestand des c. 1087 § 1 ist 
jedenfalls auch dann erfüllt, wenn jemand sich dem Zwang nur inso-
ferne fügt, als er sich dem Trauungsakt unterwirft78; ein vorgetäusch
ter Ehewiile ist damit ohne weiteres vereinbar 79. 

b) Der tatsächliche Zusammenhang 

Auf besonders sensible Gemüter kann ein entsprechend schwerer 
Zwang aber auch in der Weise wirken, daß infolge der schweren 
Furcht die geordnete Geistes- und Willenstätigkeit vollkommen ausge
schaltet wird, so daß sich die bedrohte Person weder für noch gegen 
die Eheschließung entscheidet, sondern willenlos einfach tut, was 
Dritte von ihr verlangen. Mit diesem Sachverhalt hatte sich ein Rotal-
urteil des Jahres 1957 zu befassen. 

In erster Instanz wurde die Ungültigkeit der Ehe nach c. 1087 § 1 
festgestellt; dieses Urteil wurde in zweiter Instanz, weil man den Zeu
genbeweis für unzureichend hielt8 0, aufgehoben. In dritter Instanz hat 
nun die Rota einen neuen Rechtsgrund mitbehandelt, nämlich den 

7 7 H. F l a t t e n , a) Die Koppelung der Klagegründe metus und simulatio 
im Ehenichtigkeitsurteil: ÖAfKR 10 (1959) 235-248, b) (lat., erw. Fassung:) De 
sententia nullitatis matrimonii, tum e capite metus tum e capite simulationis 
ferenda: RevDrCan 13 (1963) 48-64, bestreitet als erster - und, soweit wir 
sehen, auch einziger - bedeutender Kanonist, daß der erzwungene Wille 
unbedingt ein Wille zur Ehe sein müsse, und stellt damit die generelle An
wendbarkeit des Axioms ..voluntas coacta semper voluntas" in Frage. Eine 
nachhaltige Wirkung hat diese in ihrer Argumentation bestechende Studie 
leider (noch) nicht gezeitigt. Zwar wird sie (lat. Fassung) in SRR 18. 11. 1970 
c. De Jorio, η. 3 vol. 62 p. 1034, sehr positiv kommentiert, aber SRR 16. 12. 
1972 c. Di Feiice (Anm. 73), n. 3 p. 60, wiederholt monoton die traditionelle 
Auffassung der Rota. 

7 8 Dagegen kann nicht eingewandt werden, daß das Gesetz von einem 
„matrimonium eligere" spricht, da dieser Begriff an dieser Stelle im Sinne des 
matrimonium in fieri gemeint sein muß, genauso wie das im Hauptsatz stehende 
„matrimonium", von dem gesagt wird, daß es nichtig sei. Eine Nichtigkeits
sanktion kann nämlich niemals für das matrimonium in esse gelten. 

7 9 Sign. (10. 2. 1971) (Anm. 33): Apoll 44 (1971) 15 konzediert daher die 
Möglichkeit einer äquivalenten Konformität der Urteile, wenn beide die Furcht 
für bewiesen halten, aber eines „ex sola praevalentia evidentiorum rationum" 
die Nichtigkeit der Ehe wegen Simulation feststellt; „sed tunc nullitas esset 
saltern aequivalenter ex duplici capite". — Damit wird auch von der Signatur 
die Vereinbarkeit der Rechtsgründe Metus und Simulation zugegeben! 

8 0 SRR 16. 10. 1951 c. Wynen, nn. 8-11 vol. 43 pp. 634-637. 
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durch die Furcht bewirkten „totalis defectus consensus in actore" 8 1; 
die Ehe wurde aus diesem Grund für nichtig erklärt. Und das Urteil 
stellt ausdrücklich fest, daß es mit dem der ersten Instanz äquivalent 
konform sei, da in beiden Urteilen der Metus als bewiesen anerkannt 
werde; der Unterschied liege bloß darin, daß die Wirkung der Furcht 
einmal nur in einer Beeinträchtigung des Ehewillens gesehen wurde, 
das andere Mal aber in seiner totalen Ausschaltung 8 2 . 

Wenn man davon absieht, daß dieses Rotalurteil, obwohl es erkennt, 
daß es sich bei diesem Sachverhalt um eine Art Amentia handeln 
könnte, diesen einigermaßen gewaltsam unter c. 1086 § 2 subsumiert 
und von einer objektiven Totalsimulation spricht83, was dem auch nicht 
viel glücklicheren Begriff „negative Totalsimulation" entsprechen 
dürfte 8 4, wird man zugeben müssen, daß die furchtbedingte Ausschal
tung des Willens die Nichtigkeit der Ehe zur Folge hat. Denn wenn 
dies schon durch die Einschränkung der Eheschließungsfreiheit bewirkt 
wird, muß das a fortiori dann gelten, wenn die freie Selbstbestimmung 
durch die Furcht völlig aufgehoben wird. Die Frage ist aber, ob es not
wendig und sinnvoll ist, den Umweg über eine andere Rechtsnorm zu 
beschreiten. Wenn alle Tatbestandsmerkmale des c. 1087 § 1 verwirk
licht sind, muß es doch gleichgültig sein, ob die Eheschließungsfrei
heit über das gesetzlich notwendige Mindestmaß hinaus aufgehoben 
ist oder nicht. Wer nur deshalb heiratet, weil er aufgrund eines un
gerechten Zwanges von außen in schwere Furcht gerät, so daß er kei
nen anderen Ausweg sieht, heiratet ungültig. Dies ist auch dann der 
Fall, wenn jemand durch diesen Zwang in eine solche Panik gerät, daß 
er überhaupt nicht mehr vernünftig denken kann. Wir hätten daher 
keine Bedenken gehabt, wenn die Rota im besprochenen Fall sich 
ebenfalls auf c. 1087 § 1 gestützt hätte, so daß ihr Urteil mit dem der 
ersten Instanz auch formell konform gewesen wäre. 

4. D e r z u f ä l l i g e Z u s a m m e n h a n g d e r R e c h t s 
g r ü n d e 

In den Urteilen verschiedener Instanzen können jeweils auch 

8 1 SRR 4. 12. 1957 c. Mattioli, η. 1 vol. 49 p. 798. 
8 2 Ebd. η. 9 p. 807. 
8 3 Ebd. η. 2 p. 799. — Gewaltsam ist diese Konstruktion deshalb, weil 

c. 1086 § 2 einen positiven Willensakt verlangt, auf den bei der „objektiven 
Totalsimulation" zu verzichten sei. Richtig ist zwar, daß bei völligem Fehlen 
des Ehewillens eine Ehe nicht zustande kommt; der Rechtsgrund dafür liegt 
aber nicht in c. 1086 § 2, sondern in c. 1081 § 1 (vgl. H. F l a t t e n , Zum 
Inhalt [Anm. 50] 20-23). 

8 4 Dazu J. W e n n e r , Negative Totalsimulation als Eheklagegrund: ThGI 
43 (1953) 125-127; R. A. S t r i g I, Für und wider eine sogenannte negative 
Totalsimulation: MThZ 15 (1964) 205-215. 
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Rechtsgründe für entscheidend gehalten werden, die an sich überhaupt 
nichts miteinander zu tun haben, einander aber auch nicht ausschlie
ßen, so daß sie durchaus auch im selben Urteil kumulativ aufscheinen 
könnten. 

a) Teiltatbestand als selbständiger Rechtsgrund 

Die Rota hatte sich einmal mit einer Causa zu befassen, in der ein 
affirmatives Urteil der ersten Instanz zum Klagegrund Conditio non 
impleta vorlag; Bedingungsinhalt war, daß die Frau niemals geistes
krank gewesen sein dürfe 8 5 . Das Rotalurteil leugnet nun, daß das 
Tatbestandsmerkmal Bedingungssetzung bewiesen sei, so daß es zum 
Rechtsgrund Bedingung insgesamt — wie schon die zweite Instanz — 
negativ entscheiden mußte. Es hält aber die Tatsache der Geistes
krankheit für bewiesen und sieht somit in dem, was in erster Instanz 
als Tatbestandsmerkmal Nichterfüllung der Bedingung aufgefaßt wor
den ist, einen eigenständigen Ehenichtigkeitsgrund 8 6 . Das aus dem 
Rechtsgrund Amentia affirmative Rotalurteil wird stillschweigend als 
mit dem der ersten Instanz konform aufgefaßt und für vollstreckbar 
erklärt 8 7, obwohl sich diese Urteile auf verschiedene Rechtsgründe 
stützen. 

Die augenscheinliche Ursache für diese Vorgehensweise war, daß 
die Geisteskrankheit in einem die Konsensfähigkeit beeinträchtigen
den Schweregrad von beiden Urteilen festgestellt wurde8 8. Zu beach
ten ist allerdings, daß dies in diesem Fall bloß faktisch so gewesen 
ist und daß eine solche Obereinstimmung nicht ohne weiteres behaup
tet werden kann. Denn die Bedingung, daß der Partner nie geistes
krank gewesen sein dürfe, wäre schon dann nicht erfüllt, wenn er 
irgendwann einmal geisteskrank war, zum Zeitpunkt der Trauung aber 
durchaus konsensfähig gewesen ist. Die Ehe wäre dann zwar wegen 

8 5 SRR 13. 1. 1938 c. Wynen, n. 1 vol. 30 p. 22 s. 
8 6 Ebd. n. 7 p. 27: „Et si eadem sententia testimoniis duorum medicorum 

allatis, affirmât: .Voilà deux témoignages irrécusables qui n'attestent que 
trop clairement la maladie mentale de cette pauvre Cécile', verum quidem 
dicit..., verumtamen non agitur de nullitate matrimonii ob conditionem ap-
positam et non revocatam, sed ob meram et nudam amentiam mulieris, quae 
ex sese dirimit matrimonium . . . " 

8 7 Ebd. n. 25 p. 37 (mit Nota). 
8 8 Aus dem Rotalurteil ist nicht direkt erhebbar, ob die erste Instanz tat

sächlich eine Konsensunfähigkeit der Frau angenommen hat. Indirekt kann 
dies aber daraus geschlossen werden, daß das Gericht Zweifel hatte, ob es 
eine neue Klage (wegen Amentia) annehmen dürfe (vgl. Art. 218 EPO). Tat
sächlich hat die Signatur entschieden, daß für diesen an sich neuen Rechts
grund die Rota als drittinstanzliches Gericht zuständig sei (ebd. n. 1 p. 23). Vgl. 
auch n. 7 p. 27, wo die in Anm. 86 zitierte Stelle mit (et de qua sententia 
Parisiensis aequivalenter sese pronuntiavit)" fortgesetzt wird. 
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nichterfüllter Bedingung ungültig, ohne daß man aber in der Amentia 
auch einen von der Bedingung unabhängigen Ehenichtigkeitsgrund 
sehen könnte. Ein affirmatives Amentia-Urteil in höherer Instanz wäre 
dann mit einem solchen Conditio-Urteil auf keinen Fall konform; auch 
von einer Gleichwertigkeit der Obereinstimmung könnte keine Rede 
sein. 

b) Korrektur der rechtlichen Bewertung 

In einer anderen Sache hatte die Klage eine Bedingung der Frau 
behauptet, daß der Mann kein uneheliches Kind haben dürfe; hinterher 
habe sich herausgestellt, daß diese Bedingung nicht erfüllt gewesen 
sei. Dieser Klagegrund wurde auch konkordiert, und offensichtlich 
wurde dazu bereits in erster Instanz auch Beweis erhoben. Das erst
instanzliche Urteil hat aber die Nichtigkeit der Ehe nicht wegen Nicht
erfüllung einer Bedingung festgestellt, sondern wegen eines Eigen-
schaftsirrtums, der einem Irrtum In der Person gleichkäme. Die Rota 
hat die Rechtserheblichkeit des bloßen Irrtums natürlich verneint, da ja 
in der Tatsache, daß jemand kein uneheliches Kind hat, wirklich keine 
individualisierende Eigenschaft gesehen werden kann. Sie hat die Ehe 
aber wegen Nichterfüllung der Bedingung für nichtig erklärt, und der 
Ponens stellte durch Dekret die äquivalente Konformität der Urteile 
fest8 Ö. 

Man muß es zweifellos begrüßen, wenn die mangelnde Rechts
kenntnis eines Gerichtes oder auch bloß seine Ungeschicklichkeit in 
der Rechtsanwendung von der Berufungsinstanz in einer Weise korri
giert wird, die Nachteile für die Parteien vermeidet. Wieder muß aber 
auch die Frage gestellt werden, worin diese Urteile eigentlich überein
stimmen. Im konkreten Fall muß nun gesagt werden, daß die Gemein
samkeit offenbar nur in der Bejahung des Irrtums der Frau besteht. 
Insoferne die Feststellung des Irrtums impliziert, daß eine etwa ge
stellte Bedingung nicht erfüllt worden sei, könnte man hinsichtlich die
ses Tatbestandsmerkmales von einer Konformität sprechen. Für die 
Feststellung der Ehenichtigkeit reicht dieses eine Tatbestandsmerkma! 
aber nicht aus. Das andere Tatbestandsmerkmal, die Setzung der Be
dingung, wurde aber vom erstinstanzlichen Urteil nicht akzeptiert, weil 
es den Umstand, von dem die Frau ihre Zustimmung zur Ehe abhängig 
gemacht hat, nicht als Gegenstand einer wirklichen Bedingung, son
dern bloß einer Heiratsvoraussetzung aufgefaßt hat ö 0. 

8 9 SRR 21. 11. 1958 c. Brennan, vol. 50 pp. 606-610. 
9 0 Ebd. n. 6 p. 609: „Igitur iuxta conventum et suos testes agebatur de 

praesupposito et de errore dante causam, non vero de conditione. Ita opi
nati sunt praecedentest ludices" (Hervorhebung vom Verf.). 
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Da nun die Rota die Rechtserheblichkeit des bloßen Irrtums im 
Gegensatz zur Vorinstanz verneint, diese aber die Bedingung leugnet, 
ist nicht zu sehen, welches factum iuridicum diese Urteile gleich 
bewerten, so daß man von einer äquivalenten Konformität sprechen 
könnte. Diese wäre allenfalls dann möglich, wenn auch die erste In
stanz die Bedingung für bewiesen gehalten und — aufgrund eines 
Rechtsirrtums — es nur unterlassen hätte, sie auch formell als tatsäch
liche Urteilsprämisse dem Spruch zugrunde zu legen. In diesem Fall 
stimmten beide Urteile darin überein, daß ein bestimmter Ehenichtig
keitsgrund bewiesen ist; das Berufungsgericht hätte lediglich eine Kor
rektur in der rechtlichen Bewertung des Sachverhaltes vorgenommen. 

c) Korrektur der tatsächlichen Bewertung 

Ähnlich verhält sich die Sache, wenn ein Gericht einen Sachverhalt 
erhebt, aber nicht erkennt, daß sich darin ein Ehenichtigkeitsgrund 
verbirgt, oder aus anderen Gründen 9 1 daraus keine Schlußfolgerungen 
zieht. 

So hatte ein Gericht die Klage wegen Ausschlusses der Unauflös
lichkeit und der Nachkommenschaft angenommen 9 2 . Im Zuge der Be
weiserhebung kamen aber so viele Fakten zutage, die eine Homo
sexualität des Mannes bewiesen, daß sich schon das erstinstanzliche 
Urteil die Frage stellte, ob der Mann bei dieser Veranlagung einen 
gültigen Ehekonsens leisten konnte. Es hat diese Frage nicht beant
wortet, weil sie — wie die Rota vermutet — nicht Prozeßgegenstand 
war 9 3. Erst vor der Rota wurde die incapacitas assumendikonkordiert; 
das Urteil war affirmativ und wurde für mit dem erstinstanzlichen Ur
teil konform erklärt 9 4, wobei hervorgehoben wird, daß eigentlich schon 
dieses, wenn es in der Argumentation „sibi cohaerens fuisset", die 
Ungültigkeit der Ehe aus diesem Grund hätte feststellen müssen 9 5 . 

Hier ist klar, daß beide Urteile einen objektiv rechtserheblichen 
Tatbestand festgestellt haben; sie unterscheiden sich darin, daß nur 
eines von ihnen diesen Tatbestand auch formell zur tatsächlichen Ur
teilsprämisse gemacht hat. Ein Widerspruch zwischen den Urteilen 
liegt nicht vor, weil die Rechtserheblichkeit der Homosexualität in der 
Unfähigkeit liegt, die Ehe als heterosexuelle Gemeinschaft zu wollen 

9 1 Solch ein Grund könnte sein, daß man dies für überflüssig hält, weil 
ohnehin ein anderer Rechtsgrund als sicher vorliegend angesehen wird; unter 
Umständen war der einschlägige Rechtsgrund nicht konkordiert, wie in der 
gleich zu besprechenden Causa. 

9 2 SRR 22. 6. 1968 c. Ewers, n. 1 vol. 60 p. 477. 
9 3 Ebd. n. 20 p. 485. 
9 4 Ebd. n. 21 p. 485 (mit Nota). 
9 5 Wie Anm. 93. 
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und zu leben; damit verträgt sich durchaus ein Scheidungsvorbehalt, 
auf den sich das erstinstanzliche Urteil stützt 9 6. Dieses wurde nur in-
soferne korrigiert, als die Rota die Tatsachen anders bewertet hat. 

IV. Die äquivalente Urteilskonformität 

Damit stehen wir vor der Frage, welche Voraussetzungen vorliegen 
müssen, damit Urteile, die formell nicht übereinstimmen, doch für 
einander konform gehalten werden können. 

1. D i e Ü b e r e i n s t i m m u n g im f a c t u m i u r i d i c u m 

a) Die Unerheblichkeit der Einzelfakten 

Die Aussage mancher Rotalurteile, die Konformität der Urteile 
hänge lediglich davon ab, ob sie von denselben bewiesenen Tatsachen 
ausgehen, muß als eine zumindest verkürzte Redeweise zurückgewie
sen werden. Wollte man sie nämlich akzeptieren, käme man zu dem 
paradoxen Ergebnis, daß für die äquivalente Konformität gerade jene 
Übereinstimmung entscheidend wäre, die von formell konformen Ur
teilen nicht verlangt wird. Die Einzeltatsachen verursachen ja nicht die 
Ungültigkeit der Ehe, sondern lassen allenfalls in der Gesamtschau er
kennen, ob ein Ehenichtigkeitsgrund vorliegt. Das Urteil kann sich da
her nicht so auf sie stützen, daß es unmittelbar aus ihnen die Nichtig
keit der Ehe ableiten könnte. Sie motivieren die Entscheidung zwar, 
sind aber nicht ihr Objekt. Daher haben zweifellos jene Rotalurteile 
recht, die betonen, daß es bei der äquivalenten Urteilskonformität nicht 
auf die Übereinstimmung hinsichtlich irgendwelcher Tatsachen an
komme, sondern daß vielmehr ein gemeinsames factum iuridicum vor
liegen müsse. 

b) Die Übereinstimmung im rechtserheblichen Tatbestand 

Dieser Begriff meint eine Tatsache, die als solche rechtserheblich 
ist, d. h. einen Ehenichtigkeitsgrund darstellt. Voraussetzung der 
äquivalenten Urteilskonformität ist daher, daß beide Urteile denselben 
Sachverhalt für bewiesen halten; darüber hinaus müssen sie aber auch 
alle Tatbestandsmerkmale des schließlich ausschlaggebenden Rechts
grundes für bewiesen halten. So sind zwei Urteile, die die Ehe wegen 
Simulation bzw. wegen Metus für nichtig erklären, sicher auch nicht 

9 6 Die Frage nach der Unvereinbarkeit der Urteile wäre jedoch dann zu 
stellen, wenn etwa von einer Frau einmal gesagt würde, sie sei aufgrund ihrer 
nymphomanen Veranlagung unfähig gewesen, das ius exclusivum einzuräu
men, und das andere Mal, sie habe das ius exclusivum positiv ausgeschlos
sen. Sehr wohl vertrüge sich aber der Ausschluß der Treuepflicht mit der Un
fähigkeit, die Treuepflicht zu erfüllen. 



462 Karl-Theodor Geringer 

äquivalent konform, wenn das auf Simulation lautende Urteil zwar die 
Furcht ebenfalls für bewiesen hält, nicht aber die Ausweglosigkeit. 
Auch wenn es dies nicht ausspricht, kann es in dieser Furcht keinen 
Ehenichtigkeitsgrund sehen und steht daher zu dem anderen Urteil 
im Widerspruch 9 7 . 

2. D i e Ü b e r e i n s t i m m u n g in d e r S c h l ü s s i g k e i t 

a) Die Vereinbarkeit der Rechtsgründe 

Aber auch wenn beide Urteile übereinstimmend einen Sachverhalt 
für bewiesen halten, der an sich alle Tatbestandsmerkmale eines Ehe
nichtigkeitsgrundes aufweist, bedeutet dies noch nicht, daß sie ihn 
auch als Ehenichtigkeitsgrund werten. Wenn sich nämlich ein Urteil auf 
einen Rechtsgrund stützt, der mit dem anderen logisch nicht vereinbart 
werden kann, weil die Ehe nicht aus beiden Gründen zugleich nichtig 
sein kann, dann bedeutet dies, daß der beiden Urteilen gemeinsame 
Grund nicht als Ursache der Ehenichtigkeit aufgefaßt wird, so daß in-
soferne dem anderen Urteil widersprochen wird. Für die Urteilskonfor
mität genügt es daher nicht, daß der an sich rechtserhebliche Sach
verhalt übereinstimmend für formell bewiesen gehalten wird; die Über
einstimmung muß sich vielmehr auch darauf erstrecken, daß darin die 
Ursache der Ehenichtigkeit gesehen werden kann. — A fortiori liegt 
eine Konformität nicht vor, wenn die Urteile einander nicht nur logisch, 
sondern sogar formell widersprechen 9 8 . 

b) Die Einseitigkeit der formelien Konklusion 

Wenn nun beide Urteile denselben Sachverhalt mit allen Tatbe
standsmerkmalen desselben Ehenichtigkeitsgrundes für bewiesen hal
ten und wenn die Wertung als Ehenichtigkeitsgrund in einem Urteil 
nicht aus Gründen der Logik ausgeschlossen ist, bleibt als Unterschied, 
daß die Urteile nicht dieselbe Konklusion gezogen haben. Der Grund 
dafür liegt darin, daß der Sachverhalt einmal als tatsächliche Urteils
prämisse herangezogen wird und das andere Mal nicht. Und dieser 
Unterschied ist tatsächlich nur rein formaler Natur. 

Denn die Nichtigkeit der Ehe hängt nicht davon ab, daß sie durch 
Urteil formell festgestellt wird, sondern von der Tatsache, daß ein Ehe-

9 7 Vgl. SRR 17. 3. 1971 c. Pinto (Anm. 10), n. 4 p. 230. 
9 8 In 5153 vom 14. 6. 1972 war auf exclusio boni sacramenti amborum 

geklagt; das Urteil war affirmativ hinsichtlich des Vorbehaltes der Frau und 
negativ hinsichtlich des Mannes. Salzburg 22/72 vom 20. 12. 1972 entschied 
genau umgekehrt, erklärte sich aber trotzdem für mit dem Wiener Urteil kon
form, da der Unterschied „rein formaler Natur" sei. - Daß hier nicht nur ein 
formaler Unterschied, sondern ein formeller (und logischer) Widerspruch 
vorliegt, wurde nicht erkannt. 
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nichtigkeitsgrund vorliegt. Wenn aber das tatsächliche Vorliegen eines 
solchen Grundes in zwei Instanzen festgestellt wird, dann steht zu
nächst fest, d a ß dieser Grund vorliegt. Daraus folgt notwendig, daß 
die Ehe nichtig ist. Ob dieser notwendige Schluß von beiden Urteilen 
auch formell gezogen worden ist, kann nicht von solcher Bedeutung 
sein, daß die Befassung einer weiteren Instanz unbedingt notwendig 
wäre. Die Urteile stimmen zwar formell nicht überein; die Oberein
stimmung in der Feststellung desselben Ehenichtigkeitsgrundes recht
fertigt es aber, von einer Gleichwertigkeit der Urteile zu sprechen und 
sie für äquivalent konform zu halten. 

Die äquivalente Urteilskonformität hängt jedoch nicht davon ab, daß 
beide Urteile einen affirmativen Spruch aufweisen; es kommt einzig 
darauf an, daß sie das Vorliegen desselben Ehenichtigkeitsgrundes 
feststellen. Daher ist es an sich sogar denkbar, daß etwa ein Urteil, das 
Metus für bewiesen hält, ohne dies auch im Spruch zu sagen, und über 
die Simulation negativ entscheidet, mit einem wegen Metus affirma
tiven Urteil äquivalent konform ist. Denn der negative Spruch hat mit 
dem übereinstimmend für bewiesen gehaltenen Rechtsgrund nichts zu 
tun. 

c) Die Implizität der Rechtsgründe 

Bei Ehenichtigkeitsgründen, die einander logisch einschließen, kann 
nicht immer damit gerechnet werden, daß beide Urteile ausdrücklich 
erklären, der schließlich entscheidende Rechtsgrund sei bewiesen. 
Wenn aber ein Rechtsgrund notwendigerweise im anderen enthalten 
ist, dann bringt jenes Urteil, das sich auf den umfassenderen Rechts
grund stützt, implizit zum Ausdruck, daß es auch den anderen Rechts
grund für bewiesen hält. Wenn ein Urteil der Auffassung ist, daß etwa 
Totalsimulation bewiesen sei, dann muß es notgedrungen auch den 
Ausschluß der Teilgüter für bewiesen halten. Glaubt nun das andere 
Urteil bloß eine Partialsimulation feststellen zu können, dann stimmen 
beide Urteile in der Feststellung der Partialsimulation überein. 

Da sich dies mit zwingender Logik ergibt, wären wir in diesem Fall 
sogar fast geneigt, nicht nur von einer äquivalenten, sondern von einer 
auch formellen Urteilskonformität zu sprechen. Was uns daran hindert, 
diese Auffassung zu vertreten, sind die Bedenken, die sich daraus er
geben, daß wir in der Frage der Urteilskonformität eine strenge Inter
pretation für notwendig halten. 

3. D i e s t r i k t e I n t e r p r e t a t i o n 

Zum Schluß ist noch einmal daran zu erinnern, daß sowohl die 
Feststellung der Urteilskonformität wie auch die Verweigerung dieser 
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Feststellung geeignet sein kann, die freie Rechtsausübung der Prozeß
parteien einzuschränken. Daher unterliegt die Urteilskonformität der 
strikten Interpretation und ist — jedenfalls im Zweifel — stets zugunsten 
dessen auszulegen, der sich in seinem Recht verkürzt sieht. 

Die Schwierigkeit liegt nun darin, daß die Streitparteien gegensätz
liche Interessen vertreten " : Dem Recht auf Feststellung der Ehe-
schließungsfreihelt steht das Recht auf Aufrechterhaltung der Ehe 
gegenüber. Ob die Feststellung der Konformität abgegeben oder ver
weigert wird — die Entscheidung richtet sich immer gegen das Interesse 
einer Partei. Daher wird es stets notwendig sein, eine Interessenab
wägung vorzunehmen und jeweils jene Partei zu begünstigen, deren 
Rechte schwerer verletzt würden. 

a) Die Konformität negativer Urteile 

Daß im Spruch formell übereinstimmende negative Urteile gelegent
lich nur scheinbar konform sind, da sich die Übereinstimmung bloß auf 
die Konklusion, nicht jedoch auch auf die Urteilsprämissen bezieht, 
wurde bereits gezeigt. Negative Urteile können aber ebenfalls äquiva
lent konform sein, wenn nämlich zwar beide in der Sache das Vorliegen 
eines bestimmten Rechtsgrundes übereinstimmend verneinen, doch 
nur ein Urteil dies auch im Spruch formell zum Ausdruck bringt. 

Wenn wir zunächst davon ausgehen, daß die Konformität solcher 
Urteile festgestellt wird, ist dem Interesse der Gegenpartei Genüge 
getan. Der Kläger aber kann nur unter erschwerenden Bedingungen, 
die er vielleicht nicht erfüllen kann, eine weitere Instanz anrufen; sein 
Berufungsrecht wird beschnitten, und sein Anspruch auf Feststellung 
der Eheschließungsfreiheit wird abgewiesen. 

Dem steht, wenn die Konformität verneint wird, eine Beschwernis 

9 9 Die Privatparteien haben zwar häufig ein übereinstimmendes Interesse 
an der Feststellung der Ehenichtigkeit; in diesem Falle fiele diese Schwierig
keit praktisch weg, wenngleich darauf aufmerksam zu machen ist, daß auch 
der Ehebandsverteidiger sich in seinem Recht auf Berufung „ex sua conscien-
tia" beeinträchtigt fühlen könnte (vgl. Anm. 1). Schließlich ist er der eigentliche 
Streitgegner des Klägers, weshalb wir an anderer Stelle vorgeschlagen haben, 
daß das Streitverhältnis auch formell zwischen diesen Kontrahenten begrün
det werden sollte (K.-Th. G e r i n g e r , Das Recht auf Verteidigung im kano
nischen Prozeß [WBTh 50], Wien 1976, 58 f.). Die andere Privatpartei könnte 
sich je nach Interessenlage nach Art eines interveniens tertius in causa (cc. 
1852 s.) dem Kläger oder dem Bandanwalt anschließen, wobei jedoch für den 
Eheprozeß vorzusehen wäre, daß sein Eintritt in den Rechtsstreit nicht bloß 
erlaubt (vgl. c. 1852 § 1), sondern notwendig ist. Doch schon jetzt kommt es 
gelegentlich vor, daß die pars conventa wirkliche Gegenpartei ist und für die 
Gültigkeit der Ehe streitet. In diesem Fall muß sie ihre Rechte genauso wahr
nehmen können wie der Kläger. 
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der Gegenpartei gegenüber, die freilich nur darin besteht, daß der 
Rechtsstreit fortgesetzt wird. Das wesentliche Anliegen der Gegen
partei wäre durch diese Entscheidung jedoch noch nicht beeinträchtigt, 
da sie nach wie vor die Rechtsvermutung, daß die Ehe gültig sei 
(c. 1014), auf ihrer Seite hat. 

Stellt man nun die beiden Arten der Rechtseinschränkung einander 
gegenüber, wird man zugeben müssen, daß das Recht des Klägers 
durch die Feststellung der Konformität negativer Urteile schwerer be
troffen wird, als das Recht der Gegenpartei beeinträchtigt wäre, wenn 
diese Feststellung verweigert würde. Aus diesem Grund treten wir 
dafür ein, daß negative Urteiie nur dann für konform erklärt werden 
sollten, wenn sie auch formell übereinstimmen. Eine bloß äquivalente 
— a fortiori natürlich eine nur scheinbare — Konformität negativer Ur
teile darf den Rechtsmittelweg nicht erschweren. 

b) Die Konformität affirmativer Urteile 

Bei affirmativen Urteilen wird, gleichgültig ob sie für äquivalent kon
form erklärt werden oder nicht, auf jeden Fall gegen das wesentliche 
Interesse einer Streitpartei entschieden; dies ist unvermeidlich. Man 
kann in diesem Fall nicht einwenden, daß die Beschwernis des Klägers 
bloß darin bestünde, daß der Rechtsstreit fortgesetzt werde; denn durch 
die Verweigerung der Konformitätserklärung wird implizit zum Aus
druck gebracht, daß die Rechtsvermutung nach wie vor für die Gültig
keit der Che steht, was sich direkt gegen sein Recht auf Feststellung 
der Eheschließungsfreiheit richtet. Wir müssen daher nach anderen 
Kriterien suchen, die erkennen lassen, wessen Rechte jeweils schwerer 
verletzt werden. 

Gehen wir zunächst von dem gar nicht so seltenen Fall aus, daß 
die Urteile zwar äquivalent konform sind, daß aber der entscheidende 
Rechtsgrund nur in einer Instanz formell Prozeßgegenstand war. Dies 
ist möglich, wenn er erst in der höheren Instanz geltend gemacht 
wurde, weil sich die Unterinstanz dazu positiv geäußert hat, aber 
— mangels Klage — keine formelle Entscheidung fällte. In diesem Fall 
muß damit gerechnet werden, daß die Gegenpartei diesem Rechts
grund in der Vorinstanz zu wenig oder gar keine Aufmerksamkeit ge
schenkt hat; da er nicht Prozeßgegenstand war, hatte sie keinen An
laß, sich dagegen zu verteidigen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
daß sich das vorinstanzliche Urteil weniger positiv geäußert hätte, wenn 
die Gegenpartei ihr Widerspruchsrecht wahrgenommen hätte. Dann 
wäre das zweitinstanzliche Urteil das einzige affirmative Urteil und 
eine Konformitätserk/ärung unmöglich. Da die Gegenpartei das Recht 
hat, ihre Interessen in mindestens zwei Instanzen zu verteidigen, muß 
man zu dem Ergebnis kommen, daß dieses Recht nicht beschnitten 
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werden darf. Wenn sie daher nicht auf eine weitere Berufung verzich
tet, hat die Feststellung einer äquivalenten Konformität zu unterbleiben, 
da dem Recht auf Verteidigung kein gleichwertiges Recht des Klägers 
gegenübersteht, das durch die Fortsetzung des Rechtsstreites verletzt 
würde. 

Anders sehen wir die Sache, wenn die Gegenpartei in beiden In
stanzen die Möglichkeit zur Verteidigung hatte. Wenn dann trotzdem 
beide Urteile das Vorliegen eines bestimmten Ehenichtigkeitsgrundes 
feststellen und sich nur formal im Spruch voneinander unterscheiden, 
dann steht objektiv fest, daß die Ehe ungültig ist. Das Recht der Gegen
partei auf Aufrechterhaltung der Ehe kann nicht so weit gehen, daß 
ihr gestattet werden könnte, das bereits feststehende Recht des Klä
gers auf Eheschließungsfreiheit zu inhibieren. Die Urteile sind daher 
für äquivalent konform zu erklären. 
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